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DA� VOl[C{[E[R[R[ECHiliCHI VIRIRAGSRICHf 1 

(Zustandekommen eines Staatsvertrages) 

Wiederholt lesen wir in den T.agesz,eitungen über den Ab, 
schluß eines österreichischen Staatsvertrages, von den meh.r als 
250 Sitzungen der Sonderbeauftr<1gten, von den vielen bereits 
erledigten Artikeln des Vertr,ages, <1uf dess�m lnkr<1fttreten da9 
österreichische Volk schon sehnsüchtig wartet. Trotzdem ist vielen
von uns das Wesen und der Weg zu einem s,olchen Vertrag 
unbek<1nnt. 

Begriff und Wesen des Staatsvertrages 

Im Interesse der intern.ation'3len (zwischenstaatlichen) Rechts­
sicherheit versuchen schon seit über 100 Jahren die Sta<1ten
ihr Verhalten zueinander in V,erträgen festzulegen. Wie im 
privaten Rechtsbereich,· so hat sich auch im öffentlichen Rechts­
bereich eine s c h r i f t I i c h e V e r e i n b a r u n g vertr<1,uens­
würdiger ,erwiesen als eine mündliche Vereinbarung zweier 
Monarchen. Solche schriftliche Vereinbarungen können nicht 
nur von zwei Staaten, sondern auch von mehr-eren Staaten auf 

.A
einer sogenannt·en "Internationalen Konferenz" 2 abgeschlossen 

Wwerden. Ihr Inhalt kann entweder die Aufstellung g e n  e r  e 11 
a b  s t r a k t  ,e r  N o r m  ·e n (das heißt alle Vertragspartner bin­
dende, ohne ,rnf -einen bestimmten Sachverhalt bezugnehmende 
Verhaltungsmaßregeln) oder di·e R e g e  I u n g e i n e r  k o n k .r e ­
t e n A n  g -e I e g e n  h e i t (etwa die Bestimmungen über eine 
Grenz•e, die Festlegung einer Entschädigung ,usw.) sein. 

Daher nennen wir alle Vereinbarungen, welche generell 
abstrakte Normen ·enthalten, rechtssetzende (zum Beispiel die 
Satzung der Vereinten Nationen) im Gegensatz zu den rechts­
geschäftlichen Verträgen, die Staatsverträge i:m engeren Sinne 
genannt werden. Vielfach werden auch die rech·tssetzenden
Verträge als Deklarati-onen 3, Prot:okolle 4, Uebereinkommen, Ab­
kommen, Abmachuingen ,usw. bezeichnet. Alle diese St<1atsver­
träge können entsprechend dem freien Ermessen der Vertr<1gs­
staaten ,entweder mündlich5 oder schriftlich oder auch durch 
Zeichen 6 dbgeschlossen werden. 

Die vertragschli,eßenden Organe 

Die Staaten als Völkerrechtssubjoekte können nur durch ihre
Organe tätig werden, die di,e Willenserklärung im Namen ihres 
St<1ares als Völkerrechtssubjekt abgeben. Damit ergibt sich die
Fr.age, unter welchen Bedingungen Willenserklärungen einzelner 
Menschen <1ls Willenserklärungen der Staa,ten als Völkerrechts­
su!bjekte gelten und wer daz.u berufen ist, die Staatsv,erträgel 
abzuschließen. 

•
D<l der Staatsvertrag ein v ö I k e r r e c h t I i c h •e •r V e r t r d g 

1 Das Völkerrecht ist die Summe dller Normen, die "zwischen den 
Staaten" gelten. Diese Normen regeln die Rechtsbeziehungen der souveränen 
Rechtsgemeinschaften (Völkerrechtssubjekte) zueinander. Mithin ist ein Völker­
rechtssubjekt jede Rechtsgemeinschaft, die dem Völkerrecht unterworfen ist; 
vor allem sind di'es die Staaten und staatenähnlichen Gebilde, wie etwa die 
UNO als völkerrechtliche Staatsverbr-ndung, die Katholische Kirche a-ls eine 
von einem Territorium unabhängige Rechtsgemeinschaft oder die als Krieg­
führende anerkannten Aufständischen. 

2 Solche Vere�nbarungen, welche auch vielfdch "Gesambv,erträ9e' 1 genannt 
werden, können auch ohne Be�tritt für dritte Sta�ten bindend zur Riditli111ie 
ihres Verhaltens werden, wenn sie vernü�nftige und angemessene Regeln
enbhalten, wie etwa die Normen der Haager Landkr:i,egsordnung vom Jah.re: 
1899 (190i'). Dies hat auch die Entscheidung des Nürnberger Militärgerichts­
hofes vom 1. Oktober 1946 ausg<:sprochen . 

s Zum Be�spi-el di':e Pariser Dekla.rc1tion vom Jahre 1855, welche unter 
tanderem die Kaperei _verbot; die Londoner Deklaration vom Jahre 1909; 
welche Bestimmungen über den Begriff der Konterbande enthält. Diese Ver­
trags�nholte sind nicht neue Normen des Kriegsrechteis, sondern stellen sid1: 
als eine Kodifizierung des Gewohnheitsrechtes dar. 

d Zum Bei.spiel das Londone.r Protokoll vom J�hre 18i'1 über die 
Grundsätze der Vertragstreue im Völkerrecht. 

6 Die "opinio disserrie" des Richters Anzilotti des Weltgerichtshofes im 
Streitfall zwischen 'Dänemark und Norwegen über Ostgrönland. 

G Zum Beispiel eine Waffonruhe kann aach durch bestimmte Fahnen­
zeichen vereinbart werden. 

Von Gend.-OberleutMnt Dr. EDUARD NEUMAlfR 
Gendarmeriezemtralkommando 

ist, hängt die Antwort auf di,ese Frage letztlich von der Völk,er­
rechtsordnung ab. Di-ese Völkerrechtsordnung stellt aber keine 
Normen ,'lUf, so daß das Völkerrecht in dieser Richtung dem; 
staatlichen Recht •ein Blank,ett ausstellt. Die einz.elnen Staats­
verf<1ssungen sind daher zur Beantwortung dieser Fragen heran­
zuziehen. Demnach ist ein Staatsvertrag .nur ·dann gültig z,ustande 
gekommen, wenn das v,on der betreffenden. Staatsverfassung 
berufene Organ tätig geworden ist. Dieser Grundsatz wird aber 
durch drei wichtige Ausnahmen durchbrochen: 

a) di·e militärischen Befehlshaber im Kri,ege sind auf Grund 
-eines <1lten völkerrechtlichen Gewohnheitsrechtssatzes -
-und nicht auf Grund innerstaatlich,er Verfassungsbestim-
mung - befugt, Verträge militärischen Inhaltes (zum Bei­
spiel W<1ff.enruhe und Kapitulation) abzuschließen; 

'b) wenn sich gegen den Wortlaut der Verf<1ssung die 
Praxis herausg-ebildet hat, daß auch ander,e Organe des 
Staates als das Staatsoberha·upt, etwa auch die R,egierung 
oder ,einzelne Minister, völkerrechtliche Verträge ab­
schließen; 7 

c ) in allen Fäll-en, in denen zwar die betreff.ende geschri•e­
bene Verfassung etwas anderes bestimmt, sich aber eine 
andere Staatsordnung herausgebildet hat, ist die . aus­
schlidlich sich durchs-etzende neue _Ordnung maßgebend, 
das heißt, die jeweils wirksc1me Verfassung ist maßgebend. 

Eine Reihe von Staaten macht di,e Gültigk,eit von Staatsver­
trägen überdies von der _Zus.t i m m u n g  i h r e r  Vol k s ­
v ,e r t r e t  u n g e n  abhängig. Dies ist vor allem g,eschichtfich zu
erklär-en. Zur Zeit des Absolutismus hatten die Monarch,en di,e 
Staatsv,erträge direkt <1bgeschlossen. Die erste Aenderung dieser 
Rechtslage br<1chte · die Verfassung der Vereinigten Staaten von
Amerika vom Jahre 1787, die verfügte, daß der Präsidimt zum 
Abschluß von Staatsverträgen .nur mit Zu,stimmung von einer 
Zweidrittel-Mehrheit des Senates ber,echtigt sei. Im L.:iufe des 
19. Jahrhunderts haben dann die meisten Staaten Europas ihre 
Verfassungen dahir;igehend geändert, daß nach dem Vorbild der 
US-Verfassung auch der Abschluß eines Staatsvertrages an die 
Zustimmung der Volksvertretung gebunden sei. (Beachte hier 
das Mitspracherecht des Volkes.) 

Auch das öst,erreichische Bundesv,erfassungsgesetz vom Jahr,e
1929 in der geltenden Fassung b_estimmt im Artikel 50, Absatz 1, 
daß olle politisch.en und gesetzändernden Staatsv,erträge zu 

7 Solche Verträge werden, wenn sie von der Regierung abgeschlosseri 
werden, Regierungsübereinkommen, wenn sie von einzelnen Ministern abge­
schlossen werden, Ressortübereinkommen, und wenn sie von bestimmten Be­
hörden (Anstalten, zum Beispiel die Postverwaltung) abgeschlossen werden, 
Verwaltungsübereinkommen bezeichnet. Im österreichischen Bundesverfossung,-
9.esetz 9om Jahre 1929, Artikel i'9, Absatz 2, ist e,ne ausdrückliche Er­
mächtigung zum Abschluß solche,r Uebereinkommen gegebe,n: 

Wir bitten 

ALLE ABONNENTEN 

denen ein Erlagschein beigelegt ist, das noch aus­

ständige Jahresabonnement sowie die fällig werdenden 

Halb- und Viertelfahresgebühren zur EinzahlLI'ng zu 

bringen. 

Verwaltung der 

"Illustrierten Rundschau der Gendarmerie" 
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ihr-er Gültigkeit der Genehmigung durd, den Nationakat be­
dürfen. Diese Genehmigung erfolgt <!ber niclit in Gesetzesiorm.S 

Der Abschluß von Staatsv,erträgen 
Nad, ollgemeinem Völkerr-ed,t untersd,eiden wir ein ein­

faches, ,ein zusammengesetztes und ein _gemischtes Verfohren. Die 
beiden Hauptverfahrensarten sind das einfad,e und das zu-sam­
mengesetzte Verfahren, deren Untersd,ejdu-ngsmerkmal in der 
Ei_nheit bzw. der Trennung zwisdien obsdiließendem und geneh­
migendem Organ liegt. Das gemischte Verfohr-en stellt sid, als ein 
Verfahr,en dar, in dem der eine Vertragspartner auch z•um end­
gültigen Absdiluß berechtigt (einfodi1;:s Verfohren) ist der 

_ andere Portner -lediglich ein Unterhändler ist (zusammen�esetz­
tes V,erfahren). 

Das ,einfoche Verfahren wurde beim A!bschluß von Staats­
vcerträgen du-rdi zwei oder mehrere Monarchen unmittelbar 
angewende�. _In diesem Verfohren fällt die Textvereinborung mit 
dem ,endgultig�n Abschluß zusammen. Seit dem Niederg.ang 
bzw. der weitgehenden Mach·teinschränku-ng der Mo.norchen 
werden die Staatsverträge in der Form abgesd,lossen daß vorerst 
d _ie Unterhändle_r zusamment_reten und einen Verb�ogstext ver­
einbaren, den sie ihren Reg1-�rungen v<;rlegen. l)i,ese·r Vertrags, 
entwurf wird sodonn durch 1hr Staotsoberhaupt ratifiz/iert. Sol-l 
ein Vertrog zwischen einer größer,en Anza-hl von Staaten abge­
schlossen werden, so treten die Unterhänd'l,er der an einem 
Vertrag interessierten Staaten auf Einladung einer beteiligten 
Regierung zu einer "I n t e r  n o t i o n a I e ,n K o n f e r  e n z"• zu­
sammen. In di,es·en Sitzungen wird die. Houpitorbeit zur Erstel­
lung eines Vertragsentwurfes geleistet; da die vielen versd,iede­
nen Auffassungen der Vertragspartner koordiniert werden müs­
sen. Wie schwierig in der Praxis die Einigung über ejnen Ver-

8 Vi,.elmehr erlan3en die St<1o1:sverträge im Sinn.e des Prinzipes der, 
generellen Transformierung gemäß Artikel 49, Absatz 1, des Bundesver­
fassungsgesetzes vom Ja,hre 1929 ihre innerstaatliche Wirosamkeit. Dos heißt, 
daß die Staatsverträge zur innerstaatlichen Wirksdmkeit nicht in ein Gesetz 
umgeformt werd-en müssen. Mit ihrer Kundmachung im Bundesge,,etzblatt sind 
di,e SlddlsvertrJg-e wie e�n Gesetz im lnldnd 4'nzuwenden. 

9 In einem solchen Fall sind die Unterhändler nicht mehr in der Lage, 
i,hre Vollmachten ein<>nder vorzulegen. Sie wählen ddher einen Ausschuß zur 
Prüfung der Rechtsgültigkeit der Vollmachten und hinterlegen nach Bericht­
erstattung diese: Vollmachten bei der Prdsi.dialmacht der int!?rn&tionale:n 
Konferenz. 
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tragsentwurf sein kann, beweisen di� Sitzungen der Sonderbea,uf­
tragten (bisher über 250) der vier Außenminister für den 
österr,eichischen Stoatsvertrog. Nach Erstellung eines solchen Ent­
wurf.es wird j•ede Blattseite von den Unterhändlern am unteren 
R,rnde paraphiert (mit dem Namenszeichen versehen) und der 
Gesamtentwurf am Ende des Vertrages signiert (unterz-eichnet) 
und datiert. Di,e Unterhändler überreichen so'dann den Ver­
tragsentwurf - wie oben erwähnt - ihr.en Regierung,en, die 
j,edoch in keiner W.eise an den Vertrag ,gebu,nden sind. Der 
endgültige Abschluß des Staatsv-ertrages -erfolgt -erst durch die 
Rat i f i k a t i o n 10 des Staatsoberhauptes jedes Vertragsstaates 
u n d  di-e wechselseitige Verständigung (N o t  i f i k a t i o n) vom 
Vollzug der Ratifikation. Der Austausch der Ratifikationsurkun­
den kann ,entweder unmittelbar oder bei Verträgen, an denerj 
mehrere Staaten beteiligt waren, durch Hinterlegung dieser Ur­
kunden bei der Präsidialmacht erfolgen. So. sind zum Beispiel 
die Ratifikati-onsurkunden der Mitgli,edstaaten der Verei•nter. 
Nationen bei der USA-Regierung dls Präsidialmacht der Konfe- J 

r,enz von San Franziska hinterlegt worden. Aufgabe der Präsidiol­
macht ist ,es, j·eweils olle Vertr<1gspartner von der erfolgten 
Ratifizi1erung durch einen Mi-tgliedsstoat z,u verständigen. 

Nach den Bestimmungen des ö s t e r r e i c h  i s c h e n B u n-
d ,e s  v '°" r f a s s  u n g s g e s  e t  z e s  v o m  J .a h r,e 1 9  2 9 (in der 
gelt�nden Fossung) ist z�_m_ Abschlluß von Sta<1tsverträg·en gemäß 
Artikel 65 der Bundespras1dent (in der Schweiz der Bundesrat) 
berufen .. Vor der Unterzeichnung des Staatsvertragsentwur-
fes durch den Bundespräsidenten bedürfen - wie eben 
näher au��eführt - die politischen .und gesetzesändernden 
Stoa-�vertrage noch der Genehmigung durch den Nationalrat. 
Derzeit werden überdies · gemäß Artikel 6 des K-o n t r o 11-
a b k o m m  ie n s vom Juni 1946 oll:e internationalen Verein­
ba_�ungen, die die österreichische Bundesregierung 0bz-uschHeßein 
wunscht, ausgenommen di·e Abkommen mi:t ei,ner der vier Mächt,e 
-::-- b�vor sie in Kraft treten oder im Bundesgesetzblatt ver­
off.entl1cht __ Wferden - von der österreichischen _Bundesregierung 
dem All11erten-Rat vorgelegt. Für c:/ds weitere Verfahren 
gelten �lgende Vorschriften: Bei allen international,en Abkommen 
- unter Herücksichtiguns der v,org,endnn�en Ausnahme - da1rf 
angE:nommen werden, da� der Alliierten-Rat seine Zustimmung 
erteilt hat,. wenn __ er b1,r-1nen 31 · Togen ,n0.ch Einlangen der 
'v'.orlage beim_ �ll11erten-Rat die, österreichische Bundesregierung 
nicht benachrichtrgt hat, daß ,er gegen di,e Vorlage einen Ei.n­
spruch erhebe; sol�he in�_ernaüonalen Vereinba.rungen können

. nach Ablauf der Frist veroffentlicht werden. Die österreichisch 
Bundesregierung hat den Alliierten-Rat über alle internati-onalen 
Abkommen, die sie mit einer oder mehreren der vier Mächte ge­
schlossen hat, lediglich in Kenntnis zu s-etzen. 

Ei.ne Hes·onderheit stellt die österr,eichisch,e V -e r w a I t u  n g s­
P r o x i s dar, derz,u.folge der volle Wortlaut der Rati,fikations­
urkunde, de� <'!US drei Teilen besteht, im Bundesgesetzbl.att 
verlautbart wird. D,er erste Teil der Ratifikatiionsurkunde beginnt 
mit folgenden Worten: "Der Bundespräsident der Republik 
Oesterreich -erklärt, dem in ... , am-... unterzeichneten Abkom­
men'. entha_ltend ... , welches also lautet: ' ... (dann k>lgt als 
zweiter Ted der Vertragstext und letztlich der dritte Teil mit 
den Worten:) .. .' namens der Republik Oesterreich beizutreten 
und v,erspricht i,n deren Namen di-e gewissenhafte Erfüllung des 
Abkommens. Zu Urkund dessen ist di-e vorliegende Beitritts­
urkunde vom Bu:ndespräsidenten _unterfertigt, vom Bundeskanz­
ler, vom Bundesminister für ... gegengezei·ch-net und mit dem 
Stoatssi-eg;el der Replfölik Oesterreich v-ersehen worden. Ge­
schehen zu Wien, den ... 19 .. (Unterschriften).'' 

Die Satzung der Verei,nten Nati-on(?n verpflichtet überdi,es 
ihre Mitgli1eder gemäß Artikel 120, Absatz 2, olle abgeschfos­
sen.en Sta<1tsverträge beim Sekr-etari,at der UNO 1regi,strieren zu 
lassen; denn kein Staat kann sich vor ,ei-nem Org·an der UNO 
auf einen noch ni,cht registrierten Verbrag beruf.en. 

10 Die Bestätigung bzw_. Ratifiloa.tion des Staatsvertrages durch das Staats­
oberhaupt ist nicht zu verwechseln mit der Gendimigung des Staatsvertrages 
durch die Volksvertreturrg. 

IDoffen oon _IDililerern 

Im österreichisch:bayrischen Grenzbezirk K.-T. wurde in den 
letzten Jahren immer wieder gewildert, ohrie daß es vorerst ge­
lang, der Täter habhaft zu w.erden. Im Z.uge einer Hausdurch­
suchung wurde nun bei dem Forstarbeit-er Josef N. irr U. ,unter 
dem Kopfkissen 

1 Scheibenpistole "Langenhahn", Modell 37, Kaliber 5.6 mm, 
Nr. 288.022, mit Stecher, Schalldämpfer und selbstange-
bauter SchulterstütLe 

sichergestellt. 

Die beim 
"Langenhahn", 

Wilderer Josef N. in U. sichergestellte Scheibenpistole 
Modell 37, Kaliber 5.6 mm, in zusammengesetztem Zustand 

Da es sich um eine bes·onders gefährliche und keine alltägliche 
Wildererwaffe handelt, erscheint es von Interesse diese Waffe 
wie folgt zu beschreiben : 

, · 

Die Waff,e war gut erhalten und gepflegt. Der Lauf war ein­
geölt. Die Pistole war nicht geladen und dazugehörige Munition 

Dieselbe Waffe zerlegt. Von oben nach unten: Griffstück mit Abzug und 
"Stecher". - Lauf rriit Visiereinrichtung und Verschluß. Am laufende 
das Gew.inde zum Aufschrauben des Schalldämpfers. - Selbstangelertlgte 

Schulterstütze 

w,urde nicht aufgefunden. Mängel, die die Funktionsfähigkeit 
der Walf.e· beeinträchtigen würden, konnten nicht festgestellt 
w,erden. 

Der Lauf mit Versch.fuß ist mit dem Griffstück durch eine. 
Halteschraube f,est verbunden. Die dazu erf.orderliche Mutter ist 
in eine schwalbenschw.anzartige Auslräsung des Lauf.es eingesetzt. 
Um den [.auf. sch,nellzr v-om Grillstück tr-ennen zu können, hat 
d0r Besitzier ein Pfennigstück ,auf den Kopf cler Halteschraube 
aufgelötet. Am oberen laufende, befindet sich ein Gewinde zum 
Aufschrauben eines Schalldämpf.ers. 

Um der Pistole den Charakfer eines Gewehres _zu verleihen 
und dadurch den Wirkungskrleis z-u viergrößern bzw._eine bessere 

Von Gend.-Revierinspektor GUSTA V LUSCHNIG 
Gendarll}eriepostenkommando Kössen, Tirol 

Schußleistung z-u. erzielen, wurde· rur Walle eine abschraubbare 
und verstellbare Schulterstütze gzfertigt. Die Schufterstülze be­
steht aus einer Rändelmutter, einem Halterohr. mit einer hart­
aufgelöteten Schraube -�nd einem · Stützrohr mit angeschweißtem . 
Sch-ulteiblech. Di.e Rändelmutter, die in das Griffstück der-P.istole 
eingelassen ist und durch eine Stiftschraube gehalten wird, stellt 
die f.este Verbindung mit der Walf,e her. Die Schulterstütze muß 
von. einer fachkundigen Person, aber szhr' wahrscheinlich von 
einem Fachmann in einer Werkstätte gefertigt worden sein& da 
z·u ihr-er Herstellung eine Drehbank und ein ·-Schweißapparat 
benötigt wurden. Die in d.er Schulterstütze festgestellten Feil-, 
D�eh- und Sch.wieißspuren k,onnten spurenkundlich nicht ausge­
wertet �erden, da sie keine Individualitäten aufweisen. Dies 
d,eshalb, wieil sie bei dm Erzeugung ständig verändert werde-n. 

Der in das Griffstüdc e ing,ebaute Abz,ug der Pist,ole ist mit 
einem• Stecher versehen. Der beim Abzug zu überwindende 

. Widerstand ist sehr gering. 
Mit der Pistole wurd.en Rehe, Gemsen und in einem günsti­

gen Falle ein Hirsch geschossen. 

... 

Beim 80jäh·rigen Bergbauern Josef N. in Schw. wurde die 

unt,en abgebildete W i I d e r e r w· a f f e beschlagnahmt. Es
. 
handelt 

sich um einen deuischen Militärkara'biner 98 k, den sich der 

80jährige Mann verkürzt (Kolben und Lauf) ;und abschraubbar 

gestaltet hatte. Zu diesen Ar'beiten stand ihm �ur das �erk
_
z�ug! 

aus seiner bäu,erlichen Bastelkammer z·ur Verfugung. Die V1s1er­

einrichtung hat er ebenfalls selbst angzfertigt. Die
. 

Waffe kam1' 

b · chen d ·�n Hosen-röhren oder -unter emem Mantel 
equem zw1s · - . . 

mitgeführt w,erd.en. Die Walle war auf· 100 m einwandfrei 

ein�eschossen. 

W ff des Wilderers J o s e I N. aus SchW'. 
Die auS<einandergenommene • e 

L I mit selbstangelertigter 
Kolben, Verschluß und Abzug. Darunter: au 

· VisieHlnrichtung 

Waffe 1 zusammengesetzt 
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Erste W·interbegehung des Bosruck 

Der Bosruck (2009 m) bildet mit seinem breiten Rücken den 
Abschluß des Teichltales. Der Hauptgipfel, der fast in der Mitte 
di,eses Rück,ens emporragt, teilt diesen in zwei Grate. Der leich­
ter,e von diesen ist der Westgrat, über den der Normalweg führt. 
Der Ostgrat, der am Arli,ngsattel begi-nnt, ist schwi·eriger, aber 
landschaftlkh schöner als der Westgrat. Ein weiterer schön1r 
Anstieg führt über die Nordflanke. Hi•er k<1nn man entwed'er
direkt über den Nordpfeiler oder seitlich von dies·em aufsteigen. 
Obwohl der Bosr-uck ei.n sehr schöner, wenn aud, etwas schwierig 
zu erre ichender Aussichtsberg ist, wird er wegen seiner Brüchig­
keit .nur sehr selten begangen. Im Sommer wurde der Bosruck 
schon von allen Seiten und mit v-erschuedenen Varianten · be­
sti,egen. 

Im Winter blei:bt er jedod, fast unberührt. Di:e Nord- und 
Südseit.e ist wegen der Steilhänge im Wli111ter sehr lawi.nengefähr­
det, weshalb fü.r eine Winterbegehung nur die beiden Gr<1te i.n 

· Frage kommen. In früheren Jahren WlJlrden schon von einigen
.Seilschdften Versuche einer Winterbegehung des Ostgrates unter­
nommen. D ie9e Versuche blieben aber erfolglos. Vor Jahren 
gelang angeblich zwei Steirern eine Bestei,gl\ng · des Ostgrates 
bei winterlid,en Verhältnissen, doch wurde diese nicht als
Wi-nterbegaehung gewertet, da die Jahresz,eit zu weit fortgeschiri-t­
ten war. 

Die eifrigst.en Bewerber um die Winterbegehung des Bosruck­
Ostgrates war,en di,e Linzer K e i n  z und D i t t r i  c h. Am Sil­
v,estertag 1952 wär,e zwischen di,esen und meinem Kameraden 
vom Bergrettungsdienst Ludwig E i. b I uind mir fast ein Kampf ent­
standen. Ich war an di,esem Tage mit Eibl in der Bosruck-Hütte, 
um am nächsten Tag di,e Winterbegehung des Ost!grates zu ver­
,suchen. Afs die Linz,er zu der Hütte kamen ,u,nd unsere Eispickel 
bemerkt·en, wußten sie, daß hier ebenfalls Bewerber um den. 
Ostgrat sind. Ei-ne Aeußerung von ·uns, noch am Abend aufzu­
steigen ,und beim Einstieg zu biwakieren, wurde von den Li�z-ern 

Auf einer Wäd,te unterm Einstiegturm 

gehört, weshalb si,e uns einen Sp•ion auf die Fersen setzten, 
um zu erfohren, w<1nn wir di•e Hütte verlassen. Unsere Bemü­
hungen, di� Li.nzer über unsere Absichten z,u täuschen, waren 
vergeblid,. Wir beschlossen deshalb, uns ,niederzulegen und in 
der Nadit aufzubrechen. Zu uriser-em Pech verschli-e fen wir und 
konnten •erst um vi,er Uhr auf.sbeigen. Die Linzer wo;ren jedoch. 
keine solchen Schlafmützen wie wir, denn sie hdtten schon um 
zwei Uhr die Pyhrgasgatberl-Hütt,e verl-0ssen. Wir stiegen mit 
Schneereifen bis zum zweiten Grc1tzack.e.n c1uf. Dort bemerkten 
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Ge-ndarmeriepostenkommando Spital am Pyhrn, Oberösterreich 

wir di,e Skispur unse�er Vorgänger. In der HoffnUJng, daß di-es
eine alte Spur sein könnte, v,erfolgten wir sie fast bis zum Ei,n­
sti,eg. Vor dem drrtten Gratzack-en S<1hen wir dann die Ski deir
bei,den li.nz,er im Schnee stecken. Hiermi,t mußten wir unsere
Aussichten begraben; denn zwei Seilsch<1ften können nicht in den
Grat einsteig,en, da es erstens kein Ueberholen gibt und zweitens 

., 

Am Gipfel des Bosruck 
Photos: Prov. Gendarm Franz Glnner 

di,e S�einschlagg,efohr zu groß ist. Niedergesch-lagen sti,eg,en wir
mit unser,en gewichtigen Rucksäcken z,ur Bosruck-Hütte ab. Mittler­
weHe trat ein W-etrerstu.rz eili) und es begann z-u regnen. Unteir
di,esen Umständen mußten auch die Linz,er umkehren. Uns blieb 
di,e Hoffnung, ,ein anderes Mal sch.ndler . zu sein. 

Am 8. März 1953 stiieg Hermann Kei.nz wieder mit einem
Linzer zum Bosruck-Ostgr.at auf. Di,esmal mußten sie wegen 
Schwimmschnees umkehren. Einige Tage später erfuhren wir, daß 
die Linz,er den l3ipfelsturm auf den 21. März ansesetzt .haben, 
Wi.r faßten deshalb den Entschluß,. am 18. März wieder einzuil/l' 
stergen. , 

Am 17. März 1953 stileg ich mit Ludwig Eibl zur Bosruck­
Hütte auf. Dort wurde <1us9i·ebig gegessen, die Ausrüsbungsge_g,�n­
stände v,erteilt und aJl,es zum Abmarsch bereitgelegt. Um zwei 
Uhr ging es aus den F,edern. Schnell yvwrde ,ein Imbiß genommen 
und danp sti-egen wir mit Schneereifen auf den Arli,ngsattel. 
Es war sehr hell. Der Mond h·atte eine ganz schm<lJle Sich,el 
gebildet, und iei,n funkelndes Sternenmeer beideckte das Firmament. 

Als wir zum Grat kamen, wurde es im Osten langsam lichter. 
Bis zum dritten Gratzacken konnben wir mit den Schn-eereif.e.n 
gehen. langsam begann s ich im Osten ein rötlicher Streif immer 
wei-t,er <1uszubrei·ben. Es begannen die er�ten Schwierigkeiten. Der 
Schnee war denkbar schlecht. Oberfliichlich war eiine zirka fünf 
Zentimerer starke Harschschid,t und d<1runter Schwinimschnee. 
Ludwig kletterbe voran, da id, den Ostgr<1t noch •nie beg<1ngen 
hatte. Das Nachkommen war sehr schlecht, weil der Schwimm­
schnee alles überrieselte. Wir gingen noch seil frei. Auf einmal 
bli,eb ich st,ec:loen. Meinem Kamer.iden 'hatte eine glatte, ver­
eisbe Platte schon Schwierigkeiten gemacht. Als . ich hinkam,_ 
war di,e Harschschn-e,eauflage fort. Ein 'Tritt war da, aber nirgends 
ein Griff. Endlich entdeckte ich einen. Ich griff darnach und
- hatte einen Stein in der Hand. L,mgsam begaranen die Kni·e­
gelenk.e wie eine Nähmaschine zu rattern. Jeder Kletterer weiß, 
wie unang-enehm dieses Gefühl ist. Mit H-i.lfe einer Seilschlinge, 
die mir Ludwig zuw<1rf, kam ich dann glückUch über di,e erste 
schwierige Stelle. 

Der Ostgrat des Bosruck vom Arllngsattel aus 

1 
Um sieben Uhr, gerade als sich die San.ne über den Großen

Buchstein schob, kamen wir zum eigentlichen Eiinstiegsturm. Dort 
deponierten wir .unsere Schneereifen und Steigeisen, seilten 
uns .in und wärmten ,uns zum ersten Mafe an diesem Tag die
Hände. Schnell wurde' .eine Auf.n-ahme gemacht ,und datnn ging 
es hinauf auf den Turm. Wi,e schnell verging die Zeit. Nach 
drei Stunden waren wir oben. Jetzt haben wi ·r das Schlimmste 
hinter uns, dach·ten wir; um dr,ei Uhr sind w,r .auf dem Gipfel. 
Aber ,es sollte c1nders kommen. Nach· ,ei-ner kurz,en Jause, die aus / einigen Rippen Schokolade und etwas Zucker bestand, setzten· 
wir unsere Reise fort. Wädrt,en, kalte Finger, Felsnaddn, ge­
froren.e Seile, Eisplatten, k<1lte ,Zehen, L<1tschenbüschelch•en, 
Sturm, Uef unten im Kar Gems•en und über all dem az,ur'blaue,r

täim-el. Dies war der Eindruck, ·der mi:r v,on dem liolgenden
.. tstück in Erinneruing blieb. 

Beim vorl.etz·ten Gr<1tturm mußten wir zirk<1 30 Meter über
ein Schneefdd <1bwärts zu einer Sch<1rbe. Wegen des

Schwimmschne,es mußten wir uns abseilen. Zu.erst seilt,e ich L,udwig 
über einen Block ab. D,mn mrußte id, fiür mich ei,nen Haken 
schlagen. DaralJlf das Verlänger-ungss-eil daranknüpfen und ... 
auf einmal bekam ich in beiden Füßen einen Krampf. Mit einer 
Hand mich an einem Block h<1ltend1 mit der anderen eine Ab­
seilschlinge knüpfend, hing ich am Gra:t. Froh war idr, als ich 
in de.r Scharte w.ar und sich mein Krampf langsam löste.· 
Jetzt hieß es schnell das Seil a,usz\ehen. Ho ruck ... keine Be­
wegung'. Nach kurz,er Zeit lösbe mich b.idwig ab. Aber alles 
Ziehen half nicht. Das Seil war angefroren. Zweimal �letterten 
wir abwechselnd hi.na.uf, um das Sei,! losZiumach,en. Nach einer 
Stunde hatten wir das Seil da.nn doch noch freibekommen. Nach 
eiinem Blick olJ'f die Uhr beherrschte uns nur mehr ein Gedanke: 
"Jetzt heißt es alles auf eine Karte setzen, denn es ist schlQn
15 Uhr und der Grpfel ist noch wei,t. Hinauf, so schnell es geht, 
sonst müssen wir biwakieren." 

Der Schn,ee wurde immer tiefer. Ludwi,g sank ofit bis zu.r 
Brust ein. lmm1er noch lag Schwimmschne-e, der wie Grießzucker 

Uebernahme der ersten drei Motorräder durch die österreichisd,e Bundes­
gendarmerie im Jahre 1928. Die ersten Kraftfahrer der Gondarmeri0 
von rechts nad, llnks: Gend.-Rayonslnspektor J. Dang(, Gend.-Rayonsinspektor 

J. Gorke und Gend.-Rayonsinspektor A, Hattinger 

aus den Fußsta.p�en herausrieselte. Da die Sonne schon lange 
hinter dem Gipf,el vers�wunden war, herrschte strenge Kälte. 
Doch wir spürten nichts mehr. Das Gipfelkreuz wa,r schon sehr 
nahe z.u sehen. Hefe Schatten lagen im Tal, als wir auf den
letzben Gr.itmugel kamen. Nur ern schmaler Grat trennte .uns 
noch vom ·Gipfel. 

Und d;c1nn ware.n wir •endlich am Gipf.el. Es war 17.10 Uhr. 
12 Stunden si!nd wir gekl•ettert. Die letz,ten Str.ahfen der schei­
denden Sonne ,umspielten uns. Während .abwechselnd einer von 
uns Zeichen 9<16, damit .unsere Freunde im Tal se�en, daß wir 
den Gipi;,eJ ,erreicht h<1ben, paddte der andere Seile und Aus­
rüstung ein und n<lhm •eine kldne Stärhmg zu sich. Schnell 
wu•rde noch •ein.e Gipfel.aufnahme gem<lcht u,nd dann _sausten 
wi,r mit den l,etzten Sonnenstr<1hlen über den Westgrat h�nunter. 
In der ersten LaV:.inenrinne auf der Südseite des Bosruck stiegen 

wir auf das Zieggaisfeld ab. Aber noch waren die Strapaz.en 
nicht zu Ende. Fast vier Stunden quälten wir uns durch _den 
aufgeweichten Firn. Unsere GeddJlken gatten den Schneereife�, 
die wir beim Einsti,eg li-eßen •und die wir jetzt so no�end1g 
br.aud,·en könnten. Oft sausten wir bis zu den Schulter.n in den 
Schnee und nur das Ausstrecken der Arme ver'hi!nderte u�ser 
gänzliches V,ersinken. Bei der Selztaler Hütte gingen wir scnon 
fast <1uf den Kni,en. Dc1 wir kein Geld eingesteckt hatten, mußten 
wir noch über den · Arlingsattel a.uf die 'Bosruck-H�t:te gehen, 
um zu einer warmen Mag-enfüllung zu kommen. Wahrend des 
Aufstieges zum . Arlingsattel schw.ur-en _wir uns, nie wi·eder 
so ei,n,e Winterbegehung zu m.adien. Wir waren sch,o.n so er­
schöp ft, d.a.ß wir uns alle 10 m ausrasten mußten. _Mittl-erweile 
wurde das Wetter ebenso wie es war, als wir vor ,rund 
19 Stu-.nden vo.n der Bo;ruck-Hütte fortg ingen. Die Ste�ne 
glitzerren genau so hell, nur die Mondsichel ""'.ar etwas br'.�iter 
geworden. Um 21 Uhr kamen wir wieder a,uf die _Bosruck-Hut�e, 
wo wir von den besorgten Hütt,enpächrern herzlich -�mpfang_en 

wurden Ludwi'g konnte sich d<1nn gut ausschlafen, wahrend ich 

uirrf 6 Uhr wieder ,nach Spital am Ryhrn absteigen mußte, denn 

di-e Ab�enti-erung wdr vorbei und es rief die Pflicht. 

Sei-ther ist einige Zelt vergangen. Di� Erfri,enmg�n, �ie wir 

uns bei di,eser Tour zugezogen hoben, sind . ausgeh�dt, die dius-

estandenen Strapazen _vergessen, und w1 r s�m1,eden � on 

�ied,er neuie Tourenpläne für den Sommer und nachsten Wmt-e� 
Immer aber wenn ich vom Ka.nzleifenster a.uf den �s.ru 

bl·ck f··1'1t ·eh ,eine tiefe Freude, d<1.ß es uns w1.nz1gen 
1 ,e, er u m1 

B . · w· b be 
Menschl-ein gelungen i1t, diesen ergnesen 1m rn er zu -

steigen. 

Vor 25 Jahren

F b 1928 wurden d,em L1ndes90ndarmeriekom• 
Am 1. ,e ruar · 

'eh' eh L 
mando für Niederösterr.eieh von der Niederösterr.e1 1s en „ an•

d o� • 3 Motorrädu Marke "Titan" 350 ccm, uber• 
,e-�g1.erung · ' 

"O 
geb.en. Diiese 3 Motorr�der waren eine Sp�de �es

_ 
e!>l-er-

'ch' ehe A t b'lklubs" an di,e Niederöster11e1d11sche Lan• 
re1 is ,n u omo 1 

- . V rkehrsbrigade beim 
des:r�gi,erung zwecks Aufstellung 

_
ein.e�. 

� 
. 

Land,es�ndarmeriekommando für Nied.eros:l,erreieh. 

Damals besaß di� Bund.esgendarmerie no�. 
keine Kraltf.1Jhr, 

zeuge und ,es war dies der Beginn der Motor1s1erung. 



Das Tierseuchengesetz 

Im verg,mg-enen Jahr trat in ,einzelnen Bundesländern die 
Maul- und Kla-u•ens-euche in v-erstärktem Maße auf. Es gelang 
jedoch, durch das- Zusammenwirken aHer für die Bekämpfung 
für Ti-erseuchen maßgebenden Behörden und Organe, die 
Seuch-e zum Erlösch-en z-u bringen. Auch andere Tierseuchen, die 
ver-einzelt aufflackerten, konnten in kürzester Zeit wirksam 
bekämpft werden. Di-ese Erfolge waren nur möglich, weil die 
Maßnahmen zur Verhinderung von Tierseuchen und zur Be­
kämpfung - ber-eits ausgebrochener Seuchen bis in das kleinste 

. Detail gesetzlich geregelt sind, wodurch im Fa.He der N-otwen­
digkeit auch das Zusammenwirken aller Behörden und Organe 
r-eibungslos und zweckmäßig erfolgen kann. 

In ,der Erkenntnis, daß Ti-erseuchen eine schwere finanzielle 
Schädigung der Landwirtschaft urid -eine Gefährdung der mensch-

, liehen Gesundheit bedeuten, wurde das Gesetz vom 6. August 
1909, . RGBI Nr. TH, betr-eff.end di-e Abwehr und Tilgung 
von T1,e_rsel!chen geschaffen. Dieses Ti-erseuchengesetz stellt die 
Grundlage für a.11-e Maßnahmen zur Verhi,ndemng von Tier­
seuchen und zur Bekämpfung bereits ausgebrochener Seuchen 
dar. In seinen wesentlichen Teilen ist es auch heute noch in der 
ursprünglichen Fassung in Geltung. Obwohl dieses Gesetz für 
d_ie Gend�r_meriebeamten von besonderer Bedeuitung ist, würde, 
eine detadlier.te Besprechung desselben weit über den Rahmen 
dieser ErörterU1ng gehen,. Es soll daher -nur auf d ie A,enderung-en 
des Gesetz,es hingewiesen we'rden. 

Das Tierseuchengesetz enthält in den v-erschiedenen Ab­
schniUen zunächst allgemeine Bestimmungen, 1-egt sodann die 
M\']ßnahmen zu·r Verhinderung der Einschleppung v-on Tierseuchen 
au-s. dem Au�lande fest, trifft Maßregeln zur Verhinderung der 
We1terv-erbr-e1tLQng und zur Tilgung von Herseuchen, trifft be­
sonder-e Anordnungen für di,e einz,elnen anzeigepflichtis-en Her­
s-euchen, bestimmt di,e Entschädigung fü-r Vi,ehverluste und für 
aus A_nlaß der D-esinf-ektion v,ernichbeter Gegenstände sowie di-e 
Bestre1'tung der durch Vorkehrungen gegen Tierseuchen erwach­
s_enen Kosten und emhält abschli·eßend Bestimmungen hinsicht-
lrch der Straf.en ,und d es Verfalles. 

. D�·rch d<1s Gesetz vom 6. August 1909; RGBI Nr. 180, wurde 
die Rinderpest als anz,eigepflich:tige Tierseuche erklärt. 

. Die VerordnU1ng vom 10. Febru<1r 1910, RGBI Nr. 38, 'reihte 
die Fu:runkulose der Fische als anzeigepflichtig� Tierseuche im 
§ 16 des Ti-erseuchengesetzes ein. 

p<'ls BU1ndesgesetz vom 26. Oktober 1934, BGBI Nr. II, 348, 
erganz_'.e das Herseuchengesetz dahin, daß die Beibringung v-on 
Viehpassen n<'lch § 8 a-�ch für die Beförderung der in Betracht 
�ommenden Ti1ere mittels Kraftfohrzeu_sen od_er Luftfahrzeugen 
u�er den Bereich einer Ortsgemei,nde hin<'lU'.S gefordert wurde. 
D11ese A-enderung war durch die Entwicklung des Verkehrs­
wesens notwendig gewo·rden. In analoger Weise mußten auch die 

§§ 11 1..1nd 20 des Ti-erneuchengesetzes abgeändert werden. 
Du·rch das Bundesgesetz a-us d em Jahre 1935, BGBI Nr. 441,· 

WUirde der § 13 des Tierseuchengesetz-es ergänzt bzw. die 
RegeJu,ng der Kostendeckung für die Durchführung der Vieh­
uind Fleischbeschau du·rch Festlegung von Gebühren dem zustän­
digen Landeshauptmann (Bürg,ermeist,er v-on Wi,en) überlassel'l. 

Mit de·r V,erordnu'ng aus 1937, BGBI Nr. 219, wu-rden 
verschi,edene Bienenkr<1nkheiten in die anzeigepflichtigen Tier­
seu:chen ,einger-eiht, und zw<'lr: 

die .ansteck,ende Bru•tkrankheit, 
die Nosemakrankh-eit bei seu.chenartigem Auftreten und 
die Mi lbenkrankheit. 
Größere A,enderu:ngen des ,ifrsp·rünglichen Tierseuchengesetzes 

br<1chte das Bu:ndesg,esetz vom 12. Mai 1949, BGBI Nr. 122 (Tier­
seuchengesetznovelle).. 

Im ·neu,en § 3a wurden die gesetzlich-en Grundlagen für cjie 
Errichtung der v,eterinärmedizinischen Bundesanstalten aufgenom­
men. Diese Bu-ndesanstalben stehen dem Bundesministerium f,ür 
Land- und Forstwirtschaft zur Bearbeitung und Lösung der mit 
dem Ti-erseu•chengesetz in Zusammenhang sbehenden veterinär­
wissensch<1ftlichen und facht-echnisch-en Aufgaben -und Fragen 
z�r Verfügung. D,e;artig,e Bundesanstalten best�h-en derzeit i

l
Linz, Graz i.rnd Innsbruck sowie a ,ußerdem d1 -e Bundesa·nsta t 
für Tierseuchenbekämpfung in Mödling. 

Der llrsprüngliche § 4 über die allgemeinen Bestimmungen 
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zu·r Verhinderung der Einschleppung von Tierseuchen aus dem 
Ausland wurde wesentlich erweitert. 

Von besonderer BedelJtung ist die durch die Tierseuchen­
gesetznov-elle herbeigeführte Aenderu:ng der Bezeichnung "Vieh­
paß" in "Tierpaß" gemäß den §§ 8 und 9 des Tierseuchen-
gesetz-es. 

• · 
Der § 9 über Viehmärkte, Tier<JU·ktionen usw. erfuhr · eine 

Erw-eiteru:ng des letzten Satzes, wonach nunmehr die Markt­
ordnu:ng für Viehmärkte von hervorragender Bedeutung vom 
Bu:ndesministerium für Land- und Forstwirtschaft gemei-nsam mit 
dem Bundesministerium für Handel -und Wiederaufbau im Ein­
vernehmen mit dem Bundesministerium für sozi,ale Verwaltung 
nach Anhöru:ng der betr-effenden Gemeinden und der örtlich zu­
ständigen l<1ndwirtschaftlichen Hauptkörperschaft zu erlassen ist. 

Im § 12 über Impfstoff u:nd Heilmittel wurde die Zustän­
digkeit zum Verbot des Vertr(ebes von für die Gesundheit der 
Tiere nachteiligen oder wertlosen Arzneimitteln oder Arz-nel­
zubereitungen oder bedenkli,;hen Mitteln dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltu:ng im Einv-ernehmen mit dem Bundesmini­
sterium für Land- und Forstwirtschaft -und für Handel und 
Wiederal!fbau übertragen. 

.In der taxa-tiven Aufzählung der anzeigepflichtigen Seuchen 
im § 16 wurde der Bläschenausschlag der Rinder ausgenomme­
dafür die Schw-eineseu·che und ansteckende Schweinelähm-u�, 
sowie an Stelle der Hühnerpest die Geflügelpest neu· 

1 
aufge-. 

nomm'en. In Analogie zu diesen Bestimmungen wurden ,JUch die 
§§ 38, 43, 45, 48 und 52 geändert sowie die§§ 45a und 52a 
neu eingefügt. Der neue § 25a verfügt, daß als bes,ondere Sch.utz­
maßn<1hme unter bestimmten Voraussetzungen vom Bundesmini­
sterium für Land- und Forstwirtschaft die Sch,utzimpfung von 
Ti:eren angeordnet werden kann. Eine ähnliche Bestimmung 
wurde_ im § 31 aufgenommen. 

Wesentliche Aenderu-ngen sind auch im VIII. Abschnitt des 
Tierseifchengesetzes über' die Strafvorschrihen eingetreten. Der 
§ 63 wurde durch di-e Ziffer 4 (Strafbestimmu,ngen für Zu-

B 

Bundesminister Oskar Heln:ier in l(ärnten 

Am 5. -und 6. Mai 1953 weilbe Bundesminister Oskar 
H e  I m e r  in Kärnten, um verschiedene Dienststellen der öster­
reichischen Bundesgendarmerie und Bundespolizei zu inspizieren. 
In seiner Begleitung befanden sich Sektionschef Wilhelm K r e c h-
1 e r, der Gendarmeriezentralkommandani Gendarmeriegeneral 
Dr. Josef K i m m ,e 1 ,und Ministerialrat Dr. Albert H a  n t s c h k. 

Der Bundesminister traf am Vormittag des 5. Mai,. von Graz 
über die Pack kommend, nach der Besichtigung von Gendar­
meriedienststellen in Wolfsberg und Völkermarkt in Klagenfurt, 
der Haui;>tstadt und dem Verwaltungszentrum Kärntens, ein und 
besuchte zuerst Landeshau-ptmann Ferdinand W e d e n i g im 
Gebäude der Kärntner Landesregierung in der Bahnhofstraße. 

Am frühen Nachmittag �chritt der Bundesminister· unter den 
Klängen der österreichischen Bundeshymne, intoni-ert von der 
Gendarm;eriemusik des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten 

Ankunft des Bundesministers und seiner Begleitung. Von links nach rechts: 
Ministerialrat Dr. Hantschk (siebenter von rechts), Landeshauptmann Wedenig, 

Bundesminister Helmer, Sektionschef Krechler, Gend.-General Dr. Kimme! 

und der ·Musik d,er Bundessicherheitswache Villach, im Hofe 
der ehemaligen Waisenhauskaserne in Klagenfurt die Front der 
angetr.etenen Formationen der Bundesgendarmerie und der Bun-

�essich,erheitswache ab. Er sprach sodann zu den anwesenden 
••xmationen und stellte in seiner Rede uri_ter anderem den 

Zweck der Exekutive und ihre besondere \leepflidrtung "dem 
Volke g,egenüber dar. Zu diesem Anlaß waren LandeshaÜptmann 
W e d ,e n i _g, dE;r Bürgermeister von Kl�_g-enfurt Peter G r a f., 
der Sich-erheitsdirektor für das Bundesland Kärnten Gendarmerie­
oberst Josef S t o s  s i e  r, der Polizeidirektor Wirklicher Hofrat 
Dr. Alois E c k r i e d -e r, der Landesgendarmeriekommandant 
Gendarmerie-oberst Karl K o r y t k o und dessen Stellvertreter 
Gendarm-erieoberstleutnant Adolf Z e I i s k a sowie andere Per­
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens erschi-enen. 

' 

widerhandlungen gegen die erlossenen Anordnungen über Schutz-
impfu·ngen) -ergänzt. , 

Der § 64 wurde neu gefaßt, so daß die dort angegebenen 
Uebertretu-ngen nicht mehr von den Gerichten, sondern von den 
Bezirksverwaltungsbehörden zu untersuchen und zu bestrofen sind. 

Im ,neu•en § 68 wurde die Zuständigkeit unter Bedachtnahme 
au-f die Bestimmungen .der §§ 63 ,tJJnd 64 geändert. 

Man unterscheidet demnach Verwaltungsübertretu-ngen nach 
§§ 63 •und 64, Gerichtsvergenen nach §§ 65, 66 und 67 Abs. 1 
sowie Verbrechen gemäß § 67 Abs. 2 des Herseuchengesetz-es. 
Di-e Vorschriften der §§ 63 und 64 sind jedoch dann nicht anzu­
wenden, wenn die Tat e_ine von den Gerichten zu verblgende 
strafbare Handlung begründet. 

Im gJe·ichen Sinne erf.olgte <1.uch die Abänderung des § 71 
Abs. 2, wonach die Bezirksverwaltungsbehörden, soweit sie für 

Im Anschluß an die Rede des Bundesministers fand in der 
Radetzkystraße eine Defilierung der angetretenen Formati,onen 
statt. Am Defilee nahmen auch Gendarmeriekraftfahrer mit ihren 

Bundesminister Helmer spricht zu den ausgerückten Einheiten von Gen• 

darmerle und Polizei 

Fahrzeug-en teil, die den hohen S�nd der moder.nen 1'/2ot-ori­
si-erung der österreichischen Bundesgendarmeri•e offenbarten. 

Hernach inspizi-erte der Bundesminist�r, begleitet von Sek­
tionschef K r  ,e c h 1-e r und General Dr. K i m m  ,e 1, das Landes• 
g,endarmeri·ekommando für Kärnten. 

Am 6. Mai wurden vom Bundesminister wei-tere Dienststellen 
und Gendarmerieschulen, darunter das Bundespolizeikommissariat 
in Villach und die .Gendarmerie-Ergänzungsabteilung in Unter­
berg-en, besichtigt. Im laufe _des �achmittages verließ der Bun­
desminister Kärnten und begab sich nach Wien zurück. 

Die angetretenen Gendarmerieformatlonen während dzr •R•dz dzs Bundes• 

mlnisters 

das Strafverfahren gemäß § 68 zuständig sind, im Sinne der 
Bestimmungen des § 17 VStG Tiere, tierische Rohstoffe und 
Produkte sowie andere Gegenstände, die Träger des Ansteckungs­
stoffes sein können, für verfallen zu erklären haben. 

Die Durchführungsbestimmungen zum Tierseuchengesetz wurden 
mit der Verordnung 1,'0m 15. Oktober 1909, RGBI Nr. 178, er-
1\issen. Auch di-ese Verordnung wurde entspr-echend den Geset­
zesänderungen mit der Verordnung v-om 7. Dezember 1934, 
BGBI. Nr. 407 ,und .BGBI. Nr. 140 von 1934, sowi•e vom 2. Juli
1949. BGBI. Nr. 200, . abseändert. . . 

Absdiließend ,sei bemerkt, daß auch noch versch1.edene andere 

Gesetze in das Gebiet des Veterinärrechtes -fallen, wie das 
R· c:;Je pestgeset-z ,€1.as Lungenseuchenges_etz, das Deckseuchenge­in

t 
r
das Gesetl über die Bekämpfung der Dasselbeulenkrankheitse z, 

,und .ander-e. 
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Auskunfterteilung der Bediensteten 
öffentlicher Verkehrsunternehmungen 
an Organe der Simerheitsbehörden und Eingriff seitens der Ciendarmerie in den
Exekutivdienst des Eisenbahnbetriebes 

Ungeachtet der ,einschlägigen Bestimmungen hinsichtlich der Ausn<1hme �s Eimchr-eibens auf Grund sachlicher Verhältnisse, worin das Eimchr-eiten bei Privdt- und Ermächtigungsdeli·kten,in Bahn- •und Bergbetrieben, sowi-e bei Elemerrt<1rereigr1issen 1 Schi,eß- und 'Sprengmittelanl<1gen z-u v,erstehen J.st, ist es vor all,em für den Exekutivbeamten. von Wichtigkeit zu wissen, i,n­wieweit, Bedienstete des öff.entlichen Verkehrs verpflichtet sind, bei Erhebungen und Einvernahmen der Gendarmerie Auskunft zu geben: 
Der § 26 Abs. 13 der Gendarmeriedi,enstinstruktion be­sagt, daß 'der Gendarm bei seinen gewöhnlichen Dienst­verrichtungen auf öff.entliche Anstalten unq Arrkigen, als: Eisenba·hnen, Tefegraphen, Telephone •usw. sein Augenmerkzu richt,en, die wahrgenommenen, der öffentlich-en Sicherheit nachteiligen Gebrechen rund Beschädigungen, sowie mangelhafte 

Anstal�en der Eisenbahnen, D<1mpfschiff.e und s-onstiger Ver­
kehrsmi:ttel, den Behörden anzuzeigen hat. 

Nicht selten kommt es nun vor, daß Organen der Sicher­heitsbehörden, worunter Gendarmeri,e und Polizei in erster 
Linie zu verstehen sind, die in Ausubung _des öffentlichen 
Sicherheitsdi,enstes Nachforschungen über Unfälf,e im Gebiete
einer öffentlichen Eis-enbahnunterrrehmu.ng c;lurch.führen, seitens
der einzuv,e'r.nehmenden Ang-estellten di,e Aussage mit dem 
Hinweis auf di,e nach dem Dienstv,ertr.age für _sie b�stehende 
Verschwiegenheitspfiicht v,erweigert und damit die Amtshand­
lung unmöglich gemacht wird. 

Die Sicherheitsbehörden sind gemäß § 24 der Strafprozeß­
o�dnung v,erpflichtet, allen von Amts wegen zu verf,o.lgenden 
strafbar,en Handlungen rnachzuforschen. Die Nathforschungspflicht 
erstreckt sich nun ,nicht bloß auf die im Ber-eiche der öfFent-
1 ichen Verkehrsunternehmungen (Eisenbahn-, Schi ff.ah rts-und Luft­
f<1hrtsunternehmungen ) _  beg<Jn9'enen Str<1ftat,en1 sonder.n besteht auch 
hinsichtlich aller im Betrirebe di-eser Unternehmungen vorgekom­
menen Unfälle zum Zwecke der Klarstellung des Sachverhal­
tes, insbesondere in der Richtung, ob ein strafgesetzlich zu 
ahndendes V,erschulden an dem Unfall vorli,egt ·und wen es 
gegebenenfalls trifft. Die Amtstätigkeit der Sicherheitsbehörden 
darf durch die Verschwieg,enheitspflich� der Bedi•ensteten der 
genannten öffentlichen Verkehrsuntemehmungen nicht behin­
dert werden, d i e  l e d i g l i c h  i m  D i e.n s t v,e r t r a g  b e­
g r ü n d e t i s t u n d d a h e r n u r e i n e d e m U n t e r n e h­
m e n g e g e n ü b e r b ,e s t e h ·e n d e 8 i n d u n g d a r s t e 1 1 t. 

Bestellungen de, bewährten B e h e 1 1 e z u m S k i z z e n z e i c h n • n 
zum Gesamtpreis von 5.40 S bzw. für ausgestanzte Behelfe 6.40 S bei 
Hans M ü 1 1 n e r, G r a z, 0 u e r g a s s e 5 (nicht mehr Gleisdorf) 

Es steht daher den Bedi·ensteten im F<1lle ihrer Einvernahme 
durch Organe der Sicherheit!/behörde nicht zu, die Aussage 
mit dem Hinweis auf ihre V•ertr.agsmäßige Verschwi•egenheits­
pflicht Z1J werwei'9'ern. 

Es sind daher in den erwähnten Fällen die iJn ei;ner Straf­
tat beteiligten Bediensteten des öffentlichen Verkehrs verp(!ich­
tet •unbeschadet der nur ihrem Unternehmen gegenuber 
be�tehenden Verschwi-eg-enhei•tspflicht, dem erhebende,n Gend.­

Beamten im gegenständlichen F<1lle erschöpf.ende Auskunft zu 
geben. 

1 Vorzitrertes fußt auf dem Erlaß des Bundeskanz eramtes 
vom 21. Mai 1'921, ZI. · 120.842, "Und wurde rn der A. V. d.
GZD Nr. 5/1921, ZI. 11, sowie im Period. Lgk. Bef. Nr. 16(1950, 
ZI. 4, und in der A.V.f.d.ö. Bgd. Nr. 1/49, ZI. 3, w1,eder-
gegeben. 

. 
. 

d • · EI ßl Eine weiter-e ,einschlägige Bestimmung fin �n �ir 1�. r � 1 
�s Bundesminist-eri·um für Inner-es, Generald1r-ekt1on fur d1·e 
öffentliche Sicherhei:t, vom 31. Ma,i 1946, ZI. 96

_.
042-GD 4/46�betreffend Unfälle im l:isenbihn-rund Kraftfahrbetrieb der Staats 

eisenb.ahnen. 
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Von Gendarm ALOIS RIEDL 

Grenz-Gendarmeriepostenkommando Unter-Markersd,orl, 
Niederösterreid, 

Ueber di,e Berichterstattung und Vorlage von Anzeigeab­
schriften bei Unfällen der Bundesbahn- sowie Postkraftfahr­
zeugen im Wrege der Di·enstbehörde, über die Vorg<1ngsweise 
bei Di•ebstählren auf Bahnanlagen urnd endlich über das Ein­
vernehmen' mit .dem Eisenbahnausforschungsdienst sprechen die 
in den -einzelnen Lande�.9endarmeri,ekomm<1•ndobef.ehlen verlaut­
qart-en Bestimmungen. 

In diesem Zusammenhans wäre noch zu ,erwähnen. daß sich 
der •erhebende Gend.-Beamte, speziell bei Unfällen auf Bahn­
anlagen auch noch di,e Gewißheit zu verschaffen hat, ob 
rni•cht ein nach § 318 StG zu .ahndendes Verschuld�n vorliegt. 

Betreff.end di,e Anhaltung eines Zuges durch Gend.- Beamte
wäre abschließend zu erv¼ihnen, daß dires rmr im äußerst�
Notfall•e, wenn die Inanspruchnahme des Bahnpersonals nie� mehr rechtzeitig erfolgen kann, auf g,eei·g,nete ,Weise, wodurch
die Aufmerksamkeit des Zugspersonals err,e� wiid, vorgenommen Wrerden darf. Für jeden F<1II kann <1ber· rnur eine momentane Verkehrsunteribrechung v,erl<1ngt werden u,nd ,es bleibt dj,e 
weiter•e Verfügung nach dem Anh<1fte,n immer dem Bahnper­sonal vorbehalten. 

Von jedem durch9eführten oder versuchten Eingreifen in den ex,ekutiv.en Eisenbahndi.enst ist seitens des betr-effenden
Gendarmen im Diienstwege <ln das Landesg-endarmeri,ekommando eine ausführliche Meldung zu erstatten. 

PEZ aus der PEZ-BOX steigert 
die Leistungsfähigkeit und schafft

Kraftreserven! Deshalb: Frisch
bleiben rund Nerv,en stärken
mit PEZ aus der PEZ-BOX ! 
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Die strafrechtliche _Verantwortlichkeit beim Sport 

Von Dr. HANS KREHAN 

Verteidiger in Strafsachen, Stocker,1U, Niederösterreich 

Es gibt wenig Sportarten, die sanz ungefährlich sind. fmm _er 
wieder kommt es zum Beispiel beim Motorradrennen, _?e 1m 

Fuß- qder Handballspiel oder beim Boxk<1mpf usw._ zu Unfa!_len. 
In dioesem Aufsatz irrter,essier,en uns aber -nur iene Unfalle, 
bei denen j,emand strafrechtlich verantwortlich g,emacht werden 
kann. • 

So mancher Sport könnite nicht betri,eben werde�, wenn 
wegen jedes Unfalles der Schuldtragende strafrechtl10 . zur 
Rechenschaft gezogen werden würde. D<1 der St<1a�. die eind zeinen Sport<1rten nicht nur gestattet, sond�rn auch forder�. u� 
unterstützt kann gemeiniglich j,edermann sich daran beteiligen. 
Jeder Sp�rtler muß sich darüber im klaren sei�, daß er 
Gefohr,en dusges·etzt wird oder Verletz�ng•en ,erleiden . oder 
zufüg,en kann, ohne daß eine strafrechtl�che Verantwortlichkeit 
best,eht. 

Jeder Sport hcrt s�ine Grund_�ä\ze und RegelnJ di,e die
•. _ Beteiligten kennen und beachten mussen. ':f/•e_r gegen 

d

die Spie
ch

l-. regeln verstößt kann nicht nur d1squal1f1Z1ert, son ern a� 
bestraft werden'. Ob der Sportler im einzel�en _F<lll _strafbar 1st, 
hängt vor allem von der Frage ab, ob und 1nw1•ew�1t er gegen­
di·e Spi,elregeln v;erstoßen hat. Es sind <1ber auch Falle

d
�fan

5
kb_a1,in denen der Täter auch schuldig wird, trotzdem er 1e p1e -

regeln beacht,et hat. 
Der Fußballspieler zum Beispiel, der mit dem Ball in 

G · lt d d1·es·en auch trifft �nd das Gesicht seines egners z1e · •un 
verletzt, wird unter der Vorau6setzung des § 4:1 STG wege� 
vorsätzlicher Körperbes0ädigung str.afbar. Der Sp1,eler h� t d

5
am

f
1:

nicht nur gegen die Sp1-elregeln, sondern auch gegen dos tra 
gesetz verstoßen. 

Hier soll nur von der strafbaren Fahrläss(gkeit beim Sport 
gesproch

en werden. Es gelten diesbezüglich di,e allgef!1e1nen
Vorschriften des § 335 STG, wonach für di-e Strafbarkeit we­
sentlich i�t, daß der Handelnde leicht VO;<lUSZUsehen x_ermag, 
daß seine Handlung :oder Unterlass�ng e1�e Ge(ahr fur das 
Leben, die Gesundheit oder körpe:l1che S10erhe1t _von Men­
schen herbeizuführ-en oder zu vergroßern gee1gn�t sei .. Abges_e­
hen also von einer vorsätzlichen Handlungsweise _wird beim
Sport für die St;affälligkeit ,eine Fahrlässigkeirt nach, § 335„ STG
verlangt. Als strafmildernd, wenn nicht soga� unter �mstanden 
als straf.aufhebend wird im einzelnen Falle die Sportleidenschaft 
anerk<1nnt werden müssen, von der der Sportler befa_llen war. 

• Es kann immerhin sein, daß der Täter von solcher Le1dens�aft l
• durch den Sport im konkr,eten Fall erfaßt_ war, daß e:. nicht

· e'inzusehen vermochte, daß ,er dadu�ch eine Ge(ahr fur ,das 
Leben, die Gesundh-eit oder körperlich�- S1cherh�1t vo? Men­
schen herbeiführ•Em oder vergr-ößern konne. Tn�ft . d1�s zu, 
dann kann der Sportler. auch ,nicht wegen Fahrlass1�ke1t ver­
antwortlich gemach.t wer-den. Es si.nd _de_mnach, um „d 1� Schuld­
frage verläßlich zu klären, di,e personlichen Verhaltnisse sbets 
9-enauestens zu ,unbersuchen und f.estz,ustellen. 

Die- Theori,e und Pr<1xis haben zu· der Frage der Straf­
barkeit beim Sport nur sehr dürftig Sbellung genommen. 

G
Be­

kainnt sind v,or a .llem zwei Entscheidungen des Obersten. e­
richtshores. In der ei.nen Entscheidung v,om 23. Okto�er 1?33,
SST Xlll/r5 ,erklärt der Obersbe Gerichtshof, daß die Nicht­
beachtung der Sportr-egeln bei Ausübung eines Sp?rtes Fahr­
lässigkeit begründen. könne. In der dnderen. 6ntsch•e1du�g vom 
24. Ma,i 1937 1 SST XVll/66 fü�rt der O�erste Gerichtshof ,
unter anderem . folgendes atJs: Jede Ausubung von Sport
ist mi ,t gewissen· Gefahren fQr. diejeni�en ver9unde�, d;t an/��
SportausübU1ng ·tei !nehmen. D1re Gefahrdwngen_, die . 

d

en_ 
d

e 

e
h

nehmern der sportlichen Uebung bekannt s1-nd, s1n Je o 
im Inter-esse der allgemeinen Wohlfahrt. ges�tte: un? der straf­
geriditlichen BeurbeilU!ng entrückt, sowE:'.!t �1e sich

M 
8

in jem J::wöhnlichen Maß halten. Di,es,es gewohnl1che a er 
fährlichkei,t wird durch Sportregeln begr,enzt." ':'lach der_ Ent­
scheidung S�T Xlll/16. läßt die gebobe�e Vorsicht vermissen, 
wer beim Fußballspirel die Sportregeln nicht beachtet. 

Nach der im Kommentar zum Strafg-esetz von Altmann· 
Jacob, r. Ba,nd, Seite 801, werk:len "Sportübungen nur dann 

strafbar sein 'können, wenn hier-bei Handlungen begangen oder 
Maßnahmen unterl<J,ssen werden, die •eine größere Gefahr her­

beiz,uführen g•eeignet sind, <1ls durch die Sportausübung an sich 
begründet ist, also i-nsbesondere, wenn _di� den G:fa_hren v:=,r­
beugenden Sportregeln v,erletzt, zum Be1sp1rel unz,u.fa_s_s1ge_ Griffe 
angewendet werden." Für die Str<1fbarke(t �•esentlich 1st �lso 
die Verletzung der Sportr,egeln. Unerheblich 1st, ob de� T�ter 
die Sportregel-n gekannt hat oder nicht. Auch wenn sie ihm 
nicht bekannt waren, wird d<1durch seine Strafbarkeit nicht auf­
gehoben. W,er ei�en Sport ausübt,' muß sich mit den Sport­
re;ieln vertr��t machen. Tut er_ dies nur U1ngenügend oc;ler unter­
läßt er es uberhaupt dann 1st er unter den Voraussetzungen 
des § 335 STG straRxir. Tatsachenirrtum entschuldigt den Täter 
nicht. So hat denn auch der Oberste Gerichtshof in den Ent­
scheidungen vom 26. November 1881, Slg. 390, und vorn 
2r. April 1911, entschieden·, was auch bei der Ausübung des 
Sportes Gel-tung hat, daß ein auf Fahrlässigkeit beruhender 
Irrtum nicht von der Zurechnung �ulposer Rechtsv.erl-etzungen 
befreit. 

Die Sportr,eg,eln müssen nicht •unbedingt schriftlich fest9'elegt 
sein. Fehlt es <1n einer solchen Fixi,erung, dann muß all.enfalls 
durch Sachverständige festg,_estellt werden, welche Regel im 
einzelnen Fall anzuwenden war. Erst wenn di�se Fra_ge ein­
deutig geklärt ist, kann die Frq_ge beantwortet -.yerden, ob und 
inwi•eweit der Täter gegen die Sportr,egeln zuwidergehandelt 
hat "Und damit str<1fba.r geworden ist. Die Frage 0<1ch der Straf· 
barkeit kann demn<1ch manchmal eine reine Sachv.erständig,en­
frage sein. 

1 

Der einzelne 
. 

findet zur Sicherung von Hab und Gut, v':ln Leib und 

Leben, in per gr-oßen Gefahrengemeinschaft, die wir 

verwalten, einen Schutz, den er -allein nicht erlangen 

kann. Angesichts der täglichen Gefahr-en des Lebens 

empfehlen wir auch Ihnen den Beitritt zu rllinserer 

Vereirnigung der Gleichg-efährdeten. Eine für Sie 

1' unverbindiche - Anfrage über die .näheren Bedin-
" 

1: 

gung,en •einer wirksamen Personen-oder Sachschaden­

V-ersich:ru-ng wird Sie von deren Vorteilen über-

zreu.gen. Rufen Sie uns, wir stehen gem zu Ihrer 

Verfügung. Städtische Versicher,ung, Wien 1, Tu.ch­

lauben 8 - Telephon U 28 5 90. - Geschäftsstellen 

im ganz,en Bundesgebiet. 

p 
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ENTSCHEIDUNGEN 
DES OBERSTEN . GERIC·HTSHOFES 

Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Österreichischen Juristenzeitung - Nachdruck verboten

D.ls beträchtliche Hindernis im Sinne des § 174 1 lit. d StG 
muß nicht den Zweck haben, die Wegnahme einer Sache 
z-u ,erschweren

Das Erstgericht untersuellt den dem Angeklagten angelasteten 
Diebst:.a_hl zutrdrend der BestimmUJng des § 174 1 lit. d StG ,rnf 
Grcund. der Feststellu1ng1 daß der Messingknopf abgeschraubt 
w-erden mußte _-UJnd daß dieser Umstand di,e Wegnahme der 
Sache ·,erheblich erschwert hat. Ein Diebstahl wird nach § 174 r 
lit. d StG wegen der besonders gefährlichen Beschaffenheit der 
Tat deshalb zum Verbrechen, weil der Täter du,rch die Art s·einer 
Verübung ,eine besonder-e Energi-e seines verbrecherischen Willens 
angewendet •und zum Ausdruck gebracht hat. Im yorliegenden 
Fall mußt�n der An3eklagte und sein strafunmündiger Diebs­
genosse, 1um in den _Besi-tz des Messingknopfes zu kommen, 
diesen aus einer Messings.tange, i_n welcher er befesti9t V>'.qr_, 
herausschrauben; si,e mußten daher längere Zeit und überdi-es � 
wenn auch ohne Anwendu:ng eines Werkzeuges - ei1ne gewisse 
Mühe aufwenden u,nd haben daher, i,ndem sie ei·ne erheblich,e · 
Stä_rk,e des. verbrecherischen Willens verraten haben, den Di,eb­
stahl durch Ueberwi-ndlmg eines beträchtlichen, di•e Sache gegen 
Wegnahme si<:hernden Hindernisses verübt. Die Meinurig des 
Besch";'erdef_ührers,. daß dieses, die Tat zum Verbrechen eig­
nende 0erl<mal, nicht gegeben sei', weil die Befestigung de$ 
Kn.opfes -1,n der Messingstange -nicht den Zweck hatte, ihn da.­
dur0 g�gen �egnahm_e zu schütz,en, i-st rechtsi·rrig. Daß das 
betrachtl1che Htnderf)is zu dem Zweck gescha.ffen wurde, di-e 
Wegna�me ei,ner Sache zu erschw_.ere.n, ist für die Beurteilung 
des D1,ebstahls •unentscheidend. Es genügt, daß dadu-rch die 
Wegnahme erheblich erschwert wurde (SSt XVll/105, -x/17, 
EvBI 1951, N,r. 409) (OGH, 14. 11. 52, 5 Os 951; JGHof 
Wien, 4 a  Vr 292). 

Bri,efschmuggel durch Justizwachebeamte,n ist Mißbrauch der 
Amtsgewalt 

Gemäß § 187 StPO darf der Un�ersuchungshäftling -nur mit · 
Vorwissen des Untersuchu,ngsrichbers Telegramme, Briefe -und 
ähnliche Sendungen empfangen oder an andere, absenden und, 
wenn Nachteile für di,e Untersuch-uns zu besorgen sind, nur, 
nachdem der, Untersuchu,ngsrichber dieselben gelesen und deren 
�bsendung oder Aushändigung an den Verhafteten ,uJT1b�denk­
l1ch befunden hat. Werden ,also durch einen Justizwachebeamten 
irgendwelche schriftliche Mit eilungen außenstehender P,ersonen an 
einen Häf�ling überbracht oder von einem Häftling zur Ueber­
mittlung an außenstehende Personen übernommen, dann be­
einträchtigt der betreffende Beamte den Staat jedenfalls in . 
seinem konkr·eten Recht auf Ueherwachung des gesamten Brief- ' 
verkehrs der Untersuchungshäftlinge. Dies-es Recht ist ,nicht Aus­
fluß des <1llgemeinen staatlichen Aufsichtsrechtes, sondern ei·n 
konkretes, durch den Untersuchungsrichter a,u,szuübendes Recht, 
das im Gesetz (§ 187 StPO) zur Sich-erung der Strafrechts­
pflege v-erankert ist. Es dient dem gleichen Zweck wie die 
Straf.bestimmung GJ,eis § 199 l,it. a· StG. Schon die Gefährduns 
der RechtspHege in abstracto soll hintangehalten werden. Daher 
macht -es keinen Unterschied, ob es sich uni eine Mitteilung 
'handelt, die an sich unb�denklich ist, oder um eine solche, 
deren Weit-erleitung vom Untersu.chungsrichter inhibi,ert worden 
wäre. Der Oberste Gerichtshof hat auch i,n der Entscheidung 
vom 30. Jänner 1948, 3 Os 641/41, ausg,esprochen, daß es 
für den Tatbestand des V,erbr,echens des Mißbrauches der 
Amtsgewalt nicht· von entscheidender Bedeutu,ng ist, ob die 
durch das amtliche Organ mißbräuchlich ,ermöglichte Korrespondenz 
harmlosen Inhaltes war oder nicht. Di,e Zensur der Häftlings­
post ist mit Grund den Personen vorbehalten, die mit dem 
Straffall vertraut sind nämlich den Untersuchungsrichtern; andere 
Persone(l sind gar �icht in der Ldge, zu beurbeilen, ?b deir 
Inhalt •einer Nachricht mit der betr-effenden Stra, fsache 1m Zu­
sammenhang steht ode.r ,unbedenklich ist .(EvBI. N·r. 657/1949_,, 
SSt. XVll/161). A. hat übrigens nach seinem in der Haupt­
verhandlun_g a:6gelegten Geständnis 1nicht alle. von ihm pflicht-

widrig beförderten Briefe gelesen ,und einz-elne verschlossen 
befördert. Mit Recht hat das Erstgericht di,e Entscheidung vom .28. Mai 1951, EvBI. 1951 Nr. 340, als auf gänzlich anderen 
Voraussetzungen beruhend, auf den gegenständlichen Straffall 
nicht angewendet. So ist di,e Annahme des Erstgerichtes zutref­
fend. Zwischen einem ö�terreichischen Justizwachebeamten und 
einem Beamten der alliierten Zensurstelle kann keine Parallele 
gezogen werden, so daß es sich -erübrigt, auf die Einzelheiten 
des di,eser Entscheidung zugnnnde lieg·enden Straffalles einzugehen. 
Die Verteidigung hat in ihr,en Ausführungen <3llerdi,ngs den Justiz­
wachebeamten als• bloßem Vollzugsorgan die Eig-enschaft von 
Beamten im Sinne des § 101 StG abgesproch_en, jedoch zu Un­
recht. Aufgabe der Justizwdche ist unter ander,em, duirch die 
Ueberwachung der Gefangenen an der Sicherung der Feststdlung 
•und Durchsetzung des Strafanspruches des- Staates gegen den
Uebeltäter mitzuwirken. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe be­
sorgen si� als öffentlich Beauftragte G,eschäfte der Regierung. 
und sind daher Beamte im Sinne des § 101 StG (OGH, 17. Ok-,... 
tober 1952, 5 Os 613; LG Wien, 12 Vr 2161). 

"lmstichlassen" einer z;um v·orübergehenden Gebrauch weggenom­
menen Sache 

Der sogenannte Gebrauchsdi-ebstahl bildet nur deshalb keinen 
strafbaren Tatbestand, weil der Täter in diesem Falle gar nicht 
die Absicht hat, die Sache aus dem Besitze des Berechtigten 
zu -entziehen, er vielmehr beabsichtigt, die Gewahrsame an det 
Sache nur vorübergehend für den Berechtigten, wenn auch <:>hne 
dessen Einwilligung, duszuüben, also den Berechtigten in der 
Gewahrsame zu vertreten, wie etwa der' Taxichauffeur der 
seine_n Di-enstgeber vertritt (vergleiche Entscheidung SSt. Vlll/92) 
In einem solchen Falle fehlt dem Täter di-e Absicht sich di,e 
Herrschaft über di ,e bewegliche fremde Sache anzu�aßen um 
,über si,e wie ein Eigentümer zu verfügen, demnach die' zum 
T atbest_and� des Diebsta'hl; ,erforderliche Aneignungsabsicht. Das 
Erstgericht irrt aber, wenn es meint, daß die Annahme der zum 
Di-ebstahl erforderlichen Aneignungsabsicht sch-on dann für. immer 
ausgeschlossen . _ist, wenn der Täter bei der Wegnahme der 
Sache die Absicht hat, die zum vorübergehenden Gebrauche 
weggenommene Sach.e nach dem Gebrauch wi,eder zurück­
zustell-en. Denn es ist ohne weiter-es möglich, d<1ß derjenige 
der. eine Sache ohne Einwilligung des Berechtigiten i,n diese� 
Absicht weggenommen _hat, seine ursprüngliche Absicht, di,e • 
Gewa_�rsame an _ der -entzogenen Sache für den Berechtigten t!""
auszuuben, aufg1�t •uind dann di,eser Willensänderung entspre-
0end handel_t. E1�e

1 

solche Aenderung der ursprünglichen Ab­
sicht und . d1,e_ d1.�ser Aenderung ·des Willens entsprechende 
H_andlung 1st . 1mbesondere dann anzunehmen, wenn der Tä·ter 
die Sache, d1,e er nur zu'.'1 v-o�_übergehenden Gebrauch weg­
?enommen hat, dan� 1m Stiche laßt, ohne für1 deren Sicherung 
vorzusorgen, und sie s-o d _em Zugriffe j,edermanns preisgibt. 
Denn dadurch hat •er sich e1,ne .HerrschaPt über die Sache an­
g.emaßt, die nur dem Eigentümer der Sache zusteht und er 
hat durch dieses Vorgehen di,e Sache aus .dem Be

1

sitze des 
Berechtigten entzogen. In einem so gearteten Falle handelt es 
sich nicht ·um einen einer ah sich straflosen Handl,u,ng nachfolgen-
den und deshalb bed.eutungsl-osen Vorsa•tz (dolus superveniens), 
s'?_ndern ·um. ·eine v,o�. dem vorausgehenden Verhalten des 
Tat,ers r,echtl1ch unabhangige vorsätzliche Tat die der Täter 
als Verbrechen des Di,ebstahls nach den §§ '111 ff StG zu 
verantw�rten ha_t, wenn er ,nicht die begründete Ueberzeugung1 
hatte, die von ihm verlassene Sache sei in der sicher,en Obhut 
des B:rech_tigten, ein�s Beauftr.agten oder eines anderen iredlichen 
Geschaftsfuhrers. 

Das zum Tat'bestande des' Di-ebstahls -erforderliche Moment des 
Handelns des Täters um seines Vorteiles willen liegt in der 
Herrschaftsanmaßung selbst, der Möglichkeit also, über die 
fremde Sache unentgeltlich zu verfügen (EvBI. Nr. 573/1949). 
(OGH, 4. Dezember 1952, 5 Os 1065; LG Klagenfurt 11 Vr
1341.) 

' 

rJletlllF-lUJe kF-iminali.uuehe dlut1F-iuluntJ 
Colonel T. E. St. JOHNSTON, C. B. E., M. A. Chief Constable of Lancashire 

Uebersetzung aus "The Police College Magazine", von Polizeiral ERNST VOlKER, Deutschland 

Zweimal im Jahne wird ,eine Auswahl von Fahrzeugen und 
Ausrüstung im Kreise vor dem Lancashire Constabulary Head­
quarters in Hutton aufgestellt, als Vorbereitung für den halb­
jährlichen Besuch in Ryton. (Das Police College Ryton-on-Duns­
more. D. Uebers.) 

Di-ese Schau wurde zum •ersten Male im Jahre 1948 im Police 
College gezeigt, wo sie sofort den Namen "The Circus" er. 
hidt, ,und di,es,er Titel ist ihr seitdem treu gebli,eben. 

In Ryton wird sie als Demonstration zu dem Vortrag "Poli­
·zeiliche Tätigkeit bei Großeinsätzen" gezeigt, wobei sehr .häufig 
auf i'hren W,ert in den verschiedenen Phasen der polizeilichen 
Einsätz,e Bezug g,enommen wird. In der Aussprache, die auf 
di-ese D-emonstrationen folgt, wird oft die Frage nach den Kosten· 
der Ausrüstung erhoben. Diese sind, abgesehen von den Fahr­
z,eug,en und gewissen drahtlosen Bestandteilen, sehr gering. Bei 
sJen Bemühungen, die Kosten niedrig zu halten, hatte die lmpro­
visati-on einen großen Anteil, und zwar zusammen mit der 
Tatsache, daß 1es am Ende des letzten Krieges möglich war; 

•
brauchbares •ehemaliges Wehrmachtsmaterial sehr billig einzu-
kaufen. · = In die�em kurz,en Arti�el ist es .nicht möglich, alle Einzel­
heiten der Ausrüstung z·u behandeln, aus denen 'The Circus" 
besteht. Es sind nur solche ausgewählt •und abgebildet worden, 
denen off.ensichtlich ein allgemeineres Interesse zukommt. 

Der Elektromagnet 

Der Elektromagnet wurde in den Polizeidienst eingeführt, 
um Metallg,eg,enstände, die sich unter Wasser befinden, heraus­
zuholen. Er ist ber,eits in 15 Mordfällen und anderen schweren. 
Verbnechen eingesetz,t worden; bei 13 dieser Gelegenheiten mit 
materi,eHer Beweiskrart. 

Ausgestattet mit ,einer Hubkraft von etwa 50 kg, erhält der 
Magnet seinen Erregerstrom aus einer Fahrzeugbatterie. Diese 

Der Elektromagnet im Gebrauch 

allein lief,ert eine au,sreichende Stromversorgung für ungefähr 
sechs Stunden, obgl,eich normalerweise ein Generator in Gebrauch 
ist, der .die Ba'.terie ständig in vollaufgeladenem Zustand hält. 

Di•e Bedi-en-ungsmethode besteht einfach darin, daß man· den 
Magneten über das Flußbett entlangzi,eht, wobei man gelegent­
lich ·ein Boot mit g-eringem Tiefgang gebrauchen muß - etwa ein 
altes Sturmboot, wi,e es bei Flußübergängen verwendet wird -., 
das zusammenklappbar ist und leich·t au•f dem Fahrzeugdach 
tr11nsporti-ert w,erden kann.' Als Stabilisatoren werden, wie auf 
der Abbildu,ng g.ez,eigt, Leitung.srohre und leere Benzinkanister 
geb.raucht. 

Der Metalldetektor 

Wi1e der Elektromagnet, so hilft auch der Met<1lldetektor Zeit 
uind P.ersonal dadurch sparen, daß di,e Za·h,I der am Tatort ein-

gesetzten Suchkräfte vermi1ndert werden kann, wodurch gleich­
zeitig auch das Risiko einer Beweisvernichtung verkleinert wird. 
Durch den Gebrauch des Metalldetektors wurde ein Gesch,oß 
entdeckt, das si1ch 45 cm unter der Er.die befand. In gleicher 

Handhabung 
, 

des Metalldetektors 

W-eise sind auch winzig,e Gegenstände entdeckt worden, die 
für das menschli•che Auge fost unsichtbar waren. 

Der Detektor und der Elektromagnet werden oft gleichzeitig 
ei,ng,esetzt; der eine, um das im Wasser liegende Metall zu 
lokalisieren und der andere, um es an die Oberfläche zu. bringen. 
(Letzteres natürlich nur bei eisen- oder nickelhaltigen Gegen­
ständen. D. Uebers.) 

Ei-nsatzw.agen für Kapitalv,erb�echen 
Der Einsatzw.agen enthält photographische ,und wissenschaft­

li·che Ausrüstungen, Leuchten und Werkz,euge, wie sie am Tat­
ort verfügbar sein müssen. 

Der Wag.en ist ausgerüstet mit einem Zwei-Kanal-Funkgerät 
und hat einen Elektrogenerator mit Benzinmotor-Antrieb! der 

Der Einsatzwagen für Kapitalverbrechan 

13 



den $tr-om für kleine Sudilampen, photographisdie Erhitzer und 
Trockner und für Sigrialkimpen li-efert. Ferner sind· Vorkehrungen 
getroffen für di-e Entwicklung und das schnelle Trocknen vo/"i 
photographisdi-en Negativen und Abzügen, die es ermögliditm 
die Photographi,e i n n e r h a 1 6 v o n ,d r e i M i n u t e n nach 
der Belidit-ung des Negativs fertigzustellen. 

Zwischen der sonst nodi vorhandenen Ausrüstung befinden 
sidi Photoapparabe, Stative, elek�risdies Blitzlidit, Blitzlid,tlam­
pen, Fing-erabdruckkameras -und -a,u,srüstungen, toxiologisdie Ge­
fäße, Probentuben, wissenschaftliche Instrumente, Wolldecken, 
vers0iedene Arten von Sdiutzbekleidung, ein W,erkzeugsortiment, 
Notizblocks, Untersudiungslampen und Signa.llampen. 

Ferner wird ein Zelt oder eine Sdiutzplane mitgeführt. Das 
Geste ll hierzu besteht aus z,u,sammensetzbaren, halbzölligen Rohr­
stäben, di,e Plane aus leiditem, wasserdid,tem Baumwollstoff. Die 
Dimensionen des Zelt-es betragen etw,i 3.10 m Länge, 1.50 m, 
Breite ,und 90 cm Höhe. 

Ferner steht i'm Fahrzeug ein elektrisdier Verteiferkasten zur 
Verfügung, der .es ermöglid,t, den Strom gl,eidi,zeitig auf sed,,s 

versdii-edene St-eilen z,u, v-ert-eilen. Dieser V:ert-eilerkasten enthält 
sedis 15-Amper,e-Steckdosen, di,e mit einem 165 m langen Strapa­
zi•erkabel verbunden werden können. 

Das Fahrbare Bür-o 

Das fahrbare Büro di·ent als fli,egende Befehl •sstelle am Tatort 
von Verbrechen, bei Flugz,eugabstürzen, EisenbahnU1nglücken und 
Großunfälfen aller Art oder als Poliz-eistation beispielsweise bei 

Rennveranstaltung,en. Das fahrbare Bür•o i•st ein einfadies Fahrz,eug, 
das mit einer Funksbation und La,utsprecher ausgerüstet und im 
Inneren in ein Büro verwandelt wurde. Zusätzlid, zu der nor­
malen Büroausst<1ttung enthält das fahrbare Büro ,einen transpor­
tablen Elektrogenerator, Tragbahr,en, Werkzeug-e, Ausrüstung für 
di•e erste Hilfe und Straßenunfallsdiilder. 

Verkiehrszeichen 

W·enn die P-oliz,ei w näditlidi•en Verkehrsunfällen gerufen 
wird, werden in j,edem Falle r,efl.ektierende, Verk,ehrsz,eidien und 
r-ote Lampen zum Absperren der Unfallstelle mitgeführrt, während 

Verkehrszeichen und Beleuchtungsausrüstung 

für v-erk,ehrsr-erdie Landstraßen gleidiartige V-erkehrszeidien mit 
den Worten "Polrzei - langsam fahren" in Gebraud, sind, um 
die vorübergehend von der Poliz-er besetzten Gef.ahrenpunkte 
kenntlid, z·u machen. 

Be!�chtungsausrüstung 

Nützlich ist f.erner di,e Ausrüstung für die Beleuditung von 
Unfallstellen. Sire dient den poliz·eilichen Zwecken pesonders in
solchen Fällen, wenn skh schwere Verke·hrsunf.älle bei Nadit er­
eignen. Der .9r-ößere Scheinwerfer hat -einen Zweitakt-Soott-Mobor, 
der mit ,einem elektrischen .Generator gekuppelt ist. Er k.ann unter
Benutzung von 230 Volt-/1000 Watt-Lampen auf F,er_n- und Na�­
beleuchtung ei•ngestellt werden. Der kleinere Sche1�werfer mit 
,ei•nem ¼-PS-Benzin-Motor ist mit einem Gener.atror fur 12 Volt-/ 

240 W.att-Lampen gekuppelt. 
Ferner werden .auch Paraffi'ndampf-Lampen benutzt; eine 

Type für Nahbeleuch.tung und dne andere für den Gebrauch als 
Fernlicht. 
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(Mft f�eundlicher Genehmigung des Her­

ausgebers, Verf.assers -und Uebersetz,ers.) 

�er �erorettunosoientt 
in !lteoerötterretdJ 

Von Ing. HANNES WAIDHOFER 
Landesleit-er für Wien und Niederösterr-eich des Oesterreichischen 
Bergrettungsdienstes 

(Auszugsweis •e Wi•edergabe des Tätigkeitsberidites 1952) 
. Im Bundesland _Ni,ederösterreich mußt,e im Berichtsjahr 1952 

ein starkes Ansteigen der Unfaliziff,er.n verzeidinet werden. 
Die Begründu_ng 'h!:erfür _liegt in der immer größer werdenden 
Bedeuturng N1�eroster��1dis als Ausflugs- und Erholungsgebiet 
der �1e�er. Di•e�e Erhohung des Fremdenv,erkehrs bringt se lbst­
v�rsta�dl1d, erhohte Anforderung-en an den Bergr-ettungsdi•ensf 
m1� s1di, w�nn man nur bedenkt, weldi,en Aufsdiwung der 
Wi-ntersport i-n den letzten Jahr-en erfahren hat. Aus diesem 
Grund wurden aud, im vergangenem Jahr neue Meldestellen 
für alpin� Unfälle erriditet, so daß nun insgesamt 27 Orts­
stell.�!1 mit 176. Meldestellen und 530 Rettungsmänner zur 
Verfugung st-ehen. 

D -e r g e s a m t e D i e n s t  w i r d  f r e i w i l l i g  u n de h r e n a m t l i c h  d u r c h g e f ü h r t. 
.. Der_ weitere Ausbau des Berg-Rettungswesens in Nieder• osberre1di konnte durd,. •eine zielbewußt PI eh ·rP Jahr•e 1952 durdigeführt werden. 

e anung au 1 ' '-' 

War in den ·ersten Nachkri-egsjahren unsere größt� Sorge der Erhaltung ·�nd Instandsetzung des stark redluzierten Bestandes an Rettungsgeraten gewidmet k 1· R .. . .. , so onnten nU1n erstma 1g moderne ettu�gsg•erate· in großerem Umfang nadig-esdiafft werden. "
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ARTEN VON /) �ANDKARTEN
. DIE DREIDIMENSIONALE /2 . -Y,EBIRGSKARTE

Von Gend.-Oberst WILHELM WINKLER 

AlpinreFerent des Gendarmeriez-entralkommandos 

Die Wahl einer Landkarte richtet sid, nadi dem Verwen­
dungszweck. Wer aus einer Karte nur eine allgemeine Ueber­
sid,t über ein großes Landschaftsgebiet gewinnen will, der wähle 
eine Uebersichtskarte mit einem kleinen Maßstab. Große Land­
sdiaftsstücke werden auf den sogenannten Uebersichtskarten im 
Maßstab 1 : 150.000 bis 1 : 150.000 und darüber dargestellt. 
Aus dies-en Karten kann man vorwiegend die geographische Lage 
der Städte, Märkte und Ort,e, das Netz der eine Landsdiaft 
durdizi•ehenden Kommunikationen, wie Wasserläufe, Eisenbah­
nen, Straßen usw., und die widitigsten Punkte des dargestellten 
Geländes herauslesen. Alles übrige aber, so insbesondere die 
Geländezeichnu.ng, ist zusammengezogen und generalisiert. 

Die r-einen Verkehrskarten aber zeigen our das Netz der 
V,erkehrslinien, die eine Landscnaft durchziehen. So geben 

die Eis-enbahnkarten �::in ansdiauliches Bild über di,e Bahn­
linien, die Straßenka.rten 

.
über die Straßenzüge und die Flug­

karten über die Luftfahrtslinien innerhalb des dargestellten Ge­
bietes. Die Entfernungen von ei'nem Ort zum anderen Rönnen 
entweder aus der Karte ungefähr entnommen oder an Hand 
eines ,Fahrplanes errechnet werden. Auf den 1reinen Verkehrs­
karten fehlt in der Regel jede Geländed,mrellung, weil sie 
nur dem spezi•ellen Verkehrszwecke dienen. 

Die sogenannten Reliefkarten sind eine Art 'perspektivische 
Erdbilder, so wie sie von einem erhöhten Standpunkte aus 
mit einer Kamera aufgenommen dder mit freiem Auge wahr­
genommen werden können. Auf diesen Karten wird das Ge­
lände ,in der schief.en Vogelperspektive oder der schrägen 
Vogelsd,au dargestellt. 

Heute fordert man von einer Karte ein vollst�ndiges und 
genau.es Bild, .aus dem · die Gelände- und Bergformen von allen 
Seiten ersiditlid, sind. Eine Reli-efkarte aber weist alle Mängel 
des p'erspektivisdien Bildes auf; so können Entfernungen, Höhen­
•untersdiiede, Maße der Steilheit usw. <1us diesen Karten nur 
sdiätzungsweise entnommen werden. Die dem Auge oder Ob­
jektiv abgekehrte Seite ist überhaupt unsiditbar. 

Detailk<1rten hingegen z -eigen eine kleine Landsdiaftsflädie mit 
allen ihren· auf einer Karte überhaupt darstellbaren Gelände­
formen -und Details. So hat di·e Alpenvereinskarte im Maßstabe 
1 : 25.000 den großen Vorteil,· daß alle Geländeformen bis in
die hödisten alpinen Regionen geometrisch genau dargestellt 
sind ,und dort das Kartenbild beim dr.eifachen Kartendruck, 
der guten Felsschroffierung und dem genauen Schiditenplan pla� 
stisd, wirkt. Der wesentlidi,e Nachkeil best-eht nur darin, daß, 
wegen des großen Maßstabes auf einer Karte nur eine kleine 
L,mds.d,aftsflädie dargestellt werden kann. 

Für die allgemeinen Zwecke des Wanderns auf nidit schwie­
ri'gem Gelände reicht daher eine Wanderk<1rte im Maßstab 
1 : 50.000 bis 1 : 100.000 mit einfadi,er Geländedarstellung voll­
kommen aus. 

Kartenkundige werden grundsätzlich Ori•entier,ungskarten mit 
gut dargesbelltem Gelände und einem geometrisch völlig richtigen 
Sd,id,tenplan den Karten mi·t ei,ner problematisdien Gelände­
zeidinung, wenn auch mit ei111g:ezeidineten Markierungen, Ski­
abf.ahrten rusw .. , den Vorrang geben. 

Das Hauptproblem in der Kartographie besteht in der geo· 
metrisch ei,nwandfrei,en D.arsbellung des dreidimensionakn Raumes 
einer Landsdia'ft auf eirnem Zeicheilpap'i-er, der Landk<1rbe. Für 
die V,ermi,ttlung �er notwendigen, Raumvorstellung a;uf der ebene� 
Kartenfläche wurden im Zuge der Zei•t nebeneinander zwei 
Systeme entwickelt uncd zwar: Die Schr.lff-en (Bergstridie) ,und 
die. Höhen,l,i,nien. •,(Schichten). Beide Systeme sollen dem Karten· 
kundigen Ausku'nft geben über Hcingnei,googen in Graden, Ge· 
ländeformen, Steilnei:t oder Gefälle von Be�gflanken einsdiließ­
lich der wirklichen Länge in der Natur und der absoluten oder 
relativen Höhe. D<1,s übersichtliche und leimt l�sbare System 
Qer Schichbenlinien siegte schli,eßli-ch über die unüb�rsicht­
li<:hen Sdiraffenzei<:hnungen. 

SchrafFen srnd parallele Striche, die stets in gleicher Anzahl 
eine besti•lnmte"K,:irrenfläche ausfüllen, cleren Breite aber z-u den 

anliegenden Zwisdiemäumen in einem skalierte,n Verhältnis 
stehen. So ,erscheint bei der immer gleichbleibenden Schraff.en­
zahl eine Fläche ,um so dunkler, wenn c;lie Schraffen breit, ihre 
Zwischenräume aber sehr schmal sind, und ,um so hell.er, wenn 
dile -Schraffen selbst dünner, ihre Zwischenräume a ber größer 
werden. Di,e sogenannte Schr<1ffensk<1ld drückt das s'k.alierte 
V.erhältni'S von Schraffenbreibe ·und deren Zwischenräume von 
fünf z-u ,fünf Böschungsgraden aus. 

Da Schraffen ,i'mmer i:n der· Richtung des Wasserablauf-es 
gezeidinet werden, geben sie somit aud, die Bahnen eventuei'I 
abgehender L<lwinen an. 

Sdiraffen ha�n einerseits den Vorteil, daß gewisse Gelände­
Bormen, wi•e Kuppen, Rücken, Mulden, Rinnen usw., auf der 
Karte ungemein plasti-sd, wirken, anderseits aber den Naditeil, 
daß in Gebirgsgegenden mit steilen Hängen infolge der dunHen 
Tonierung alles übrige Darg,estellte erdrückt wird. 

Mit der Entwicklung des ster,eophotogrammetrisdien Ver­
fahrens, das sowohl vom Boden a_us als auch vom Flugzeug aus 
gehandhabt werden kann, ha-t die Kartographie einen entschei­
denden Schritt vorwärts getan. Mit Hilfe der Stereophoto­
grammetrie 've.rlauf.en die auf einer Karte gezeichneten Sdiichten­
linien bis ins kleinste höheng:etreu. So wurde das räumlidhe 
Sehen des menschlichen Auges durch geniale Apparatkon­
struktionen der Kartogr.aphie dienstbar gemacht. 

Mit dem Stereoautographen gelingt die Geländed.arstellung 
mit einem lückenlosen Sdiiditensystem. Die meisten Karten weisen 
:daher audi im Felsgebi-et neben der naturgetreuen sdiraff.en­
artigen Felszeidinung dudi die Höhenlinien auf; so wird neben 
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der plastischen Wirkung auch eine geometrisch genaue Fels­
darstellung erziel,t. Aus ein,er in dieser Manier gezeichneten 
Kar_te kann _man somit für jeden Geländepunkt auch in den 
alpinen Reg1-onen die absolute und relative Höhe ablesen 
Han.?neig_u�g,en in Graden feststellen und wirkliche Längen vo� 

• Gelandel1n1en ermittdn. 
Die Uebersichtskarten in einem kleineren Maßstab als· 

1 : !00.000 und die Verkehrskarten weisen in der, Regel keinen 
Schichtenplan auf, sie sind daher zweidimensional. Diesen Karten 
fehlt _somit die Zeichnung für die dritte Dimension, die Höhe. 
D0 mit. Ausnahme d�r Reliefkarten jede Karte im geometrischen 
Grundriß - also Jeder Punkt, jede Linie und jede Fläch,e 
senkrecht von oben gesehen - gezeichnet wird erscheinen 
s_o,:nit nur die i_� der _ _  Natur vollk,ommen wa<1grecht�n Gelände­
lm1en un� Gelandeflachen in ihrer maßstäblichen Größe <'iuf. 
�lle ge_ne1gten . Geländelinien sind also um so kürz-er, je größer 

.ihr_ J'!e1gungswinkel zur waagrechten oder horizontalen Basis-
!in1e .!st. f'.-,ber a�ch ein: geneigte 'Fläche wird um so klei111er, 
Je groß:r 1hr Ne1gungsw1nkel zur Projektionsfläche äer Karten­
eb�ne, 1st. Eine Fläche, die zu einer waagrechten' Fläche einen 
'X'.'1nkel von 90_ Graden einschließt, -erscheint somit im geome­
trischen Grundriß nur als Linie. 

A_lle zweidimensi,onalen Karten geben somit -nur eine all­
ge

1e1ne Uebersicht über das dargestellte Gelände. Bei der Da·r­
.��e lung der. G:eländedetailf-ormen wird durch die Tonierung 

eh dem _Prinzip der senkr,echt oder unter einem Winkel von �l Gr?d einf0l!enden Lichtstrahlen (zum Beispiel Duf-ourkarte der 
weiz, gezeichnet nach dem Prinzip der nordwestlichen Be­

leuchtung unter konstanter N,eigung der einfallenden Lichstrahlen 
v�m 45 Grad) wohl eine für den Bet�achter mef.ir ,oder we­
h!_

ier_ plastische Wirkung erzielt, aber wi,rkliche Größe"nver­

b
�
l�

nisse ka�n -man mangels ,einer Höhendarstellung im Karten-

F,
1 .. ch 

nur bei den in der Natu·r w<1agr,echt lieg,enden Linien und 
a ·en -entnehmen. 

Eine Qri,enti-erui_ngs- oder Detailkarte v-.;eist · einen ge-ometrisch, 
g,eQau:en u�d deu.tl1,ch lesbaren Schich.tenplan auf. So ist auf den 
':lpenver-e1nsk.arten •und den ,neuen Oest-erreichkarten im Maßstab 
�:25.000 u�d 1 :50.000 das Hauptproblem i.n der Kartographie, 

_i•e g
lmetrisch g,enal.Jle Darstellung des dreidimensionakn Ra.umes 

e_i•n;r d 
andschaft_ �uf dem Kartenbild bestens gelöst. Diese Karten 

sin 
h 

aher
b 

dr,e1d1mensiona.l. Bei -ei,niger Uebung im Kartenlesen 
si,e_ t '.'lan · er-ei:ts mit einem Blick, ob ei·ne \_,ini•e oder• Fläche ge­
neigt 1st oder w<1agrecht liegt ,UJnd in welch,em Maße das Gelände

p
der .:1.ne Gelä�delinie ansteigt oder abfällt. Mit dem· gedachten• 

abofilie_r-en gewinnt ma�- bereits ein plastisches K<1rtenbild. Wird 
. er eine auch nur schatz,u.ngsw-eise aus der Kartenzeichnung er­

mittelte P�ofillinie auf ein Stück Papi-er im Aufriß gezeichnet, so 
E�ts

b
te

ch
ht ein Bergpr-ofil, �as mit seiner Form, seinen Erhebungen, 

1� 
k
u 

I 
tungen •und Vertiefungen und den Höhen- oder Tiefen­

win e n de� �a�urbild ungefähr gleichkommt. 
. _Ei,ne w1llkurl1ch <1uf einer dreidimensionalen Karte gezogene 

Linie hat daher, sofern si,e auch Lini,en für die Höhendarstel­
luing (Schich�enlinien) durchschneidet, folgende Bedeutungen: 

1. Si·e bildet mit der <1uf einer Karte immer feststehenden 
�ords

d
üdlini: de_ n positiv,en ,oder -negativen Horizontalwinkel, 

a so �n (ur d1,e Ori,enti.er-UJng wichti·gen Richtungswinkel. So 
wrrd mit e iner rechtslaufenden Bussde der Winkel im Si.nne des 
�hrzeigers und bei einer linkslaufenden der W'i:nkel im Gegen­
sinne des Uhrzeigers verwendet. Beide Winkel _geben zusamme.n 
den vollen von 360 Grad. 

In der Schweiz wird <1uf neuen Instrumenten für die Landver­
m�ssun� und au.f Bussol-en ein voller Winkel i.n 400 Grade einge­
teilt. Ein voller Altwi.nkel hat s,omit 360 u:nd ei;n v,011'1er Neu­
winkel 400 Grade. Daher wird ein rechter Winkel in Neugraden 

in 100 Teile (dekadische Einheit) U:nd ein rechter Wi,nkel in Alt­
graden in 90 Teil,e eingeteilt. 

2. Auf einer dreidimensionalen Karte aber bede'u'tet jede Lini-e 

auf einer Karte, die Schichtenlinien schneidet, im Sinne des 
Profilierens einen Geländeschnitt. Senkrecht v-on oben gese­
hen, fall,en im geometrischen Grundriß die Uni,en eines Gelände­
oder Böscl,.vngsdrei,eckes, das sind di,e Basisli,ni•e, die Gelände­
linie und di-e Höh,e in einer Linie, der Basislini•e, zusammen. 

Di-e Basislini•e kann i.n i'hrer- maßstäblic�en Länge direkt 
au,s der Karte entnommen werden. Di,e Größe der Höh:e €1r­
gilbt sich au•s d u Anzahl der durch di,e Basislinie durchschnit­
tenen Schichtlini,en. Da beim Böschungs- oder Geländedrei­
eck der von der Basislinie und der Höhte gebildete Winkel 
immer 90 Grad (in Neugr<1den 100 Grad) beträgt, -kann somit 
dasselbe, auf di,e Kartenebene umgelegt (Drehung um 90 Grad), 
konstruirerr werden. Die ge-ometr'ische Richti,gkeit di,eser _Drei­
•eckskonstruktion ,ergibt sich aus der T<1tsach-e, daß drei Be­
sti1'.'1mungsstücke des Dr,eieck-es gegeben sind, und zwar zwei 
Seiten und der von ihnen eingeschlossene Wi,nkel. 

(Fortsetzung folgt) 
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AM RISClffllmPASS 
Von Gend.-Bezirksinspektor JOSEF WILHELM 
Stellvertreter des Bezirksgendarmeriekommandanten von Landeck, 
Tirol 

Von Landeck, dem größten Orte Westtirols führt durch 
das enge Oberinntal die bekannte Vintschga�erstrdße zum 
R7schenpaß, de_r mit _ seinem E t  s c h - U r s p r u n g gleichsam 
die Wasserscheide z-.y1schen Schwarzem Meer und Mittelmeer 
bildet. Der Reschenp�ß, schon i.n der Römerzeit als Uebergang 
von No�den nach, Suden bekannt,. ist neben 9em Brennerpaß 
heute die bedeu•,endste Verkehrsader für den Kraftf<1hrzeus-
verkehr nach ltali-en. 

Bald nach Be_endigung der Kritegshandlun-gen im Jahr-e 

1945 lag auch am Reschenpaß die paß- ünd grenzpolizeiliche 

�-eberwachung in den � änden _?er Besatzungstruppe, wobei 
1hr zur Versehung des D1·enstes osterreichische Gendarmen zu­
geteilt waren. Mit Eintritt normaler Reiseverhältnisse wurde

<1m 1. Juni 1947 .di•e Gendarmerie-Gr-enzkontrollstell-e Nau.­
der�-R�schenpa� errichtet -�nd der g�samte paß- U:nd grenz­
pol1zerl1che D1,enst der osterreichischen Gendarmerie über­
g,eben. Wähnend bis zum Jahre 1938 di -e mit einem· Grenz­
�berg�ng verb�_ndene _ paßpolizeiliche Kontr-olltäti.skeit bei Grenz­
ubertrrttsbahnhofen eme Angelegenheit der zivilen Polizei war 
v,ersahen bei kl·ei1neren Grenzstellen diesen Di-enst die un{ 
f?rmierten _Zollbeamten. Di,e öst�rr-eichische Bundesgend:Jrme-
ne war bis zun:i Jah�e 1938 mit solchen Di,ensten weniger 
betraut, daher 1hr mit der Uebergabe der neu,errichteten • 
Grenzkontrolls-tellen. eine völlig neue Aufgabe erwachsen ist �_::;) 
Mangels ält_erer, in diesem Dienstzweig erfahrener Beamte; 
war es daher notwendig, einen Grundstock von jungen Gen­
ddrmen her<11nzubilden und di-ese an Hand der zur Verfü-
gung stehenden Lehrbehelfe so zu schulen daß· sie allen 
srenz- •und staa-tspolizeilic�en Au(gaben g,erecht' werden konnten. 
Daneben 

. 
mußte ,• au.eh fur geeignete D[ensträume vq,rgesorgt 

werden UJ'Jd hier, am 1510 Meter hoch gelegenen Re­
s�h,enpa�, . "'."<1ren _ es die Gendarmen selbst, die, geleitet von 
,emem tucht1gen Jungen Kommandanten, durch eigenes Könne·n 
einen wirklich sauber -en Dienstraum schufen .und so dem ein­
rei•senden Fremdengast di-e erste Visitenkarte Oesterreichs ent, 
bi-eten. 

Obwoh! das vergangen:e Jahr mit Regen reichlich gesegnet 
war, pass1:�rten 380.300 Personen bei Ein- ,und Ausreisen 
den Grenzube_rgang am Reschenpaß. Neben der pcißpoli·zeilichen 
Behandlung d1,eser enormen Zahl von Rei'senden konnten die 
�endarmeri:ebeamten der _ Gr�nzk-ontrollstelle Reschenpaß i'm 
auße�en D1-enst besonders bei Abwehr des Vi-ehschm.uggels 
•u�d il_legale� Grenzverkeh!e_s große Erf<?_lg,e erzi·elen und dadurch 
d1-e D1enstle1stungen cfer Lollbe<:1mten ,u•nterstützen. 

Eine dienstförderliche Z\Jsammenarbeit mit den _italienischen 
�renzorganen, "':'ie _auch ka�eradschaftlicher und gesellschaft­
licher Kontakt mit d 1,esen, tragt wesentlich zu einer •reibungs-
losen Amtstätigkeit bei. . 

Wo _durch Jahrhunderte in mühsamer Fahrt über holprige -�
Weg,e die Frach_tfuhrwerke und Postkutschen des ·We,<Jes z,ogen, p· ,· 
fahren heute die mode�nsten Kraftf<l'hrz.euge über c:Hese herr-
J,iche· Alpens_traße und mancher K<1merad der Ex·ekutive wird 
auf der �ahrt nach d7m sonnigen Süden dire schönen Burgen 
und Schlosser des V1ntschgaues wie a,uch die Grate des 
Ortlers und der Königspitz•e im Abendsonnenglanz bewundert 
haben. 

. : .-°·�� R�_sdJ�np:aß.�mtt !f�r _[tam,n)schin ·un�,:�r•rreidfsdioh Gr�n•S!lll\on. 
1. , ,/ • •  , 
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(KRIMINAL-HUMORESKE) 

Von Kriminal-Bezirksinspektor JAKOB SCHMID 
Bezirkspolizieikommissariat Wien-Mödli�g 

Im folgenden will ich den verehrten Lesern eine Geschichte 
erzähl.en, die seinerzeit bei den eingeweihten Kriminalbeamten 
viel Heiterkeit und Gelächter auslöste und trotz- allen Ernstes der 
Sachlage sich als Kriminalhumor,eske in Reinkultur· erwies. Aus 
bestimmten Gründen will ich weder die Ndmen der Beteiligten 
noch die richtige Bezeichn.ung des Ortes anführen, dn welchem 
sich diese lustige Geschichte zugetragen hat. 

· Um die Mitte der dreißiger Jahre erhielt eine Kriminal-
be<:1mtengruppe in Wien von einer Vertrauensperson die Mit­
teilung (Zund), daß eine K<lssenschränkerbande in einer be­
stimmten Nacht den "Bär-en" (Panzerkass�) eines Großindu­
striellen zu knacken plane. Die Panzerkasse befand _sich in ei-nem 
ebenerdig gelegenen Raum einer größeren Villa, die in einem, 
ausgedehnten Gartenstück stand und von einer zirka zwei Meter 
hohen Mauer eingefriedet war. Da die Mitteiluns von ver­
läßlicher Seite stammte, w<1r mit dem "Unternehmen" der Schrän­
ker in der bez-eichneten Nacht unbedingt zu rechnen. Nach An­
gabe des Zundes w<1ren drei Mitglieder der Bande für die 
unmittelbar-e Ausführung der T<1t vorgesehen. Die Tatzeit lag 
in -einem Sommermonat. 

Di,e Kriminalbeamt-en entwarfen nun fol.senden Kri,egsplan: 

ln der kritischen Nacht um zirka 22.30 Uhr bezogen 
vier bis fünf Kriminalbeamte im Garten der Villa Vorpaß­
st-ellungen. Zwei Beamte postierten sich in guter Deck-uns in 
•unmittelbar-er Nähe der Villa, während die anderen knapp hinter 
der �infri,edungsmau-er im Schutze eines dichten Fli,edergebüsches 
auf Vorpaß lagen. Zur Vorsicht und für olle Eventualitäten ge­
wappnet, wurde auch ein Hu.ndeführ

-
er mit dem damals besten 

Fährtenhund der Poliz·eidirektion Wien, der ·auf den Namen 
"Tangus" hörte, der Aktion beigez-ogen. 

Der Hundeführer postierte sich mit dem Tangus a-ußerhalb der 
Einfriedungsmauer <1n einer nahegelegenen Wegkreuzung. Diesl'\ 
Position wurde deshalb gewählt, um bei einem ·eventuell zu 
glückenden Fluchtversuch eines Schränkers über die · Garten­
mauer di-esen soliort zu stellen bzw. zu fassen. 

Bis hi·erher klappte alf.es am Schnürchen. Mit angespannten 
Nerven horchten die Kriminalbeamten auf das leiseste Geräusch 
ihrer Umg.ebu.ng. Nach Angabe der Vertr-auensperson waren die 
Schränker auch mit Sdltlßwaff.en versehen .und war deshalb be­
sonder,e Vorsicht am Platz-e. 

Wi,e so oft im täglich,en Leben, •1,fnd besonders im viel­
seitigen und oft gefahrvollen Dienst des Krimi1nalbe<:1mten, war 
- frei nach Schiller - mit des Geschickes· Mächten kein ewiger 
Bu.nd zu Hechten ... 

,Etwas vor Mitternacht tauchten an der Gartenmauer plötz· 
lieh drei v,erwegene Gestalten auf überkletterten diese und 
z"'.'.'ei von ihnen schlichen sich v-or�ichtig <ln di,e Villa heran, 
wahrend der dritte Mann etwa 15 bis 20 Schritte von der 
Villa -entf,ernt hinter einem Buch_sbaumgesträu.ch Deckung nahm, 
von wo aus er off.enbar di-e Rolle des Aufpass·ers zu spiden 
hatte. Zu di,eser Zeit herrschte z-iemlich starker Wind und 
war-en ,entferntere Geräusche nur schwer wahrnehmbar, welcheJ' 
Umstand . den Einbr-echern offensichtlich günstig schien. Die 
D_unkelhe1t war mittelmäßig und das Gartenstück wurde· vom 

.e1.nfall,enden Licht zweier Str-aßenlampen teilwelse spärlich be· 
leuchtet. , 

An der W.estsei,te der Villa bef.and · �ich in Halbstockhöhe 
e i.n Klosettf:enster, d'as zu dieser Zeit halb offen stand. Durch: 
di•eses gedachten die zwei Schrän�er in das Innere der Villa' 
zu gelang,en. Während si,e ·l'!och an der Außenmauer bemühb 
war-en, unter Benützung -ei,nes kleinen Fassadenvorspru.nges, dur� 
das Fenster zu steigen, wurde plötzlich ein Kriminalbe<:1mter in 
dem nahegelegenen Fli,edergebüsch unglücklicherweise vori einem 
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hdtigien Hustenreiz befallen, <;Jen er nicht zu ooterdrücken ver­
mochte. Diie Folg-e davon war, daß der Aufpasser einen kurzen, 
schrillen Pfiff aussti.eß und mit ei.n paar gewa,l'tigen Sätzen der
Einfriedungsmauer zusteuerte. Flink und behend wie ein Wiesel· 
übersetzte er· diese, doch sobrt war ihm efner der Kriminal­
beamten, die in der Nähe der Mauer im Gebüsch lagen, h.m an 
den Fersen. Dieser Beamte war ei.n durchtrainierter Sportl,er (guter 
Turner) und befond sich nU1n im Verl,wfe der sich entwickdnd;en 
Verfolgungsjagd nur weni9e. Schritte hinter dem flüchtenden Ver­
brecher. Mittf.erweile war aber auch der Hundeführer mit dem 
Tangus alarmiert worden. Er leinbe di-esen los und hetzte ihn 
unter der Anspomung 'TangUis, laß!" dem Ei,nbrecher bzw. Kri­
mi,n<llbeamten n<lch. Der flüchtige Bursche hatte inzwischen den 
Zaun eLner größer,en Schreberga,rtensiiedlu.ng erreicht und über­
setzte di,e�en mi•t einem kühnen Sprung. Der verfolgende Kri­
mi,nalbeamte war beim Uebersetzen des Zau.nes durch ein Hin­
dernis einige Sekunden gehemmt, währ,enddessen Tangus heran­
flitzte ,u.nd i'hrn di,e Hos·en bis fast an die Fersen herunterriß ...
D:er Krirni•nalbearnte WiUß'be nur z1.1, _gut, ctaß rn;it d�rn Ta1n5us
ni�t zu :'paßen sei und tat deshalb · gut, ruhig stehenzu­
ble1ben. ,61� der Hu.ndeführer hern.nk.im. Inzwischen h<ltre der 
fl�chtiae Uebdtäter engverbautes Stadtgebiet erreicht. dort in 
ei-nern Schlupfwinkel Zuflucht gesucht und konnte in dieser Nacht 
nicht mehr gestellt werden. Man k.inn sich wohl unschwer vor­
stellen, welch korTJisch,en Eindruck der Kriminalbeamte mit dem
zerkratzten, entblößten, verlängerten Rückenteil erweckte und bei 
seinen Kofl.egen eine dem-entsprech,ende Hei·terkeit .auslöste. 

Die aoder.en zwer Schränker konnten von den restlichen 
Kriminalbeamten nach kurz·ern Karn�f überwältigt und festge­
nommen werden. 

Nach ,einigen Tagen konnte im Zuge einer g.esch,ickt lan­
öerten  "Schrnier.e" auch der flüchtige Komplice i,n einem vorn 
Tatort ziemlich ,entfernt gelegenen Bezirk festgenommen werden. 
Als man ihn dann fragte, was er sich damals dachte und wie
i•�rn z� Mute war, als der Kriminalbearnibe und der Tangus 
hinter ihm her waren, meinite er mit·· ironi•schern Ja:rgon: "Herr 
ln_spektaa, .. ih soch ihna, do hab ih da glacht, wia da Hund den 
K1barar do Hosn obagr.iß',n hat!" 

Noch Jahr,e nachher war di,ese Epi·sode oft Gegenstand 
rndnch 'hei•ber·en Gespräches •unter den Kriminalbeamten, die 
davon �enntni-s hattien, aber au.eh di,e Zielscheibe verschiedent­
licher Hänselei•en für denjenigen, den es unmittelbar betraf. 

J.elm/lhilmUJ wu1 ({}uwa.llwuJ 
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Eingeteilter Beamter aus Salzburg 

möchte mit Kollegen aus Niederösterreich 

einen Diensttausch durchführen. 

Reisekosten were:len vergütet. 

Zuschrift erbeten on die Verwaltung der Rundschou. 

MASTNAK 

TEILZAHLUNG 

Wäsche, 
Stoffe, 

Bekleidung, 
Schuhe, 

Leder- und 
Modewaren 

Schuhabteilung 

öffentliche Angestellte 

ohne Anza,hlung. 

Dienstausweis erforderlich 

Wien V, Sdtönbrunner Strnße 94 

Wien Vlll, Lerdtenfelder S traße 1 50 

Wien VIII, Lerdtenfelder Sfraße 158

Wien XII, Meidlinger Haupfslraße 51

PHOTO DIENSTSTELLEN 

in Wien und der Provinz 

liefern wir sämtliche Bedarfsartikel

PHOTO-KO,NSUM 
lnhabu: 
Vinzenz Dworzak, Johann Banzl 

Wien VI 
Capiahangasee 2 
Telephon A 33 0 81 und ß 23 2 87 
GeodiiflHell >OD S-17 Ubr, Sam•l•i ,oo a-n Uhr 

langjähriger Lieferant der 

Kulturinstitute, Schulen, Behörden 

und Industrie 

� 

Kolitsch u. Co. Sämtl. Sorten Leder 

Schuhzubehör, Schuh­

maschinen, Treibriemen 

Tel. 4459 

Graz, Radetzkystraße 11-13 

In Salzburg decl<en Sie Ihren Bedarf an 
\ 

Damen- und Herrenbekleidung 

im führenden Kleiderhaus der Alpenliinder, bei 

Plafzl 1 Sdiwarzsfraße 2

Teil zahlung i n  b equ emen Mon afsrafen  

EVVA-WERK 
INH. KARL JINDRICH 

Spezialerzeugun g vo n 
Sicherhei t s-Zylinder­
schlössern aller Ar t und 
Ein s c h lüss e lan lagen 

Fabrik: WIEN V, Margaretenstr. 111

T elcphon B 22 4 29 und A 36 087 

seil einem halb�n Jahrhundert 
der Begriff für 

Q:ua.fc:t&t: WI.CL Ue.g.o.,t.e 

WELS, Ecke Ringslra6e-Schmidfgasse 

Fü 11 f ed e rkl in i k Schreibzeugspezlalgeschäft 

HAN S W IMM ER 
S A L Z B U R G, Ktinigsgäßchen 4 (Ecke Dreifaltigkeitsg.), Tel. 68 � 72 

die bewährte Fachwerkstätte für in- und 
ausländische Füllhalter, Drehbleistifte 
und Kugelschreiber 
Kostenlose Überprüfung, gewissenhafte 
Repardtur, prompter Postversdnd 
Kürzeste Wdrtezeit für jede Art Repdratur 
Billigste Preise - beste Bedienung 
Qualitätsfüllhalter mit Gardntie in allen 
Preisldgen 
Bringen oder schicken duch Sie Ihr schdd­
hdftes Schreibzeug, es wird Ihr Vorteil sein 

PHILIPP HAAS & SOHNE 
Verkaufs - A. G. 

Teppiche, Möbelstoffe, Vorhänge, 
· KAS HLAINE-Strickgarne

Direktion: Wien l,Stodc-im-Eisen-Platz 6, R 25570 Serie 

Filialen in Wien: 

IV., Suttnerpldtz 1, R 40 0 70 
VI , Mariahilfer Str. 75, B 29 2 83 
VIII., Alserstraße 21, A 27 3 09 
X., Viktor-Adler-Platz, U 31 6 59 

TAPETENABTEILUNG: 

1., T rattnerhof 2, U 29 0 67 

Filialen in: 

Ciraz, tinz, Salzburg, Innsbruck 
\ 

R e ■ t a u r a n I In der 
Bö1endorfantra8c Wiener 

Rathauskeller O.L-<. ���.�������� K a ff e e h a u 1 •lt '

TREFFPUNKT DER GUTEN 
GESELLSCHAFT 

OTTO KASERER KÄRNTNERSTRASSE 61 SEHENSWÜRDIGKEIT WIENS

eigener Konditorei 
freizügige Selb11be0 

dlenun91halle 
TEDDY-BAR 
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/ 

Midie/in­

Motorrad-Pneumatiks 

_ }.(J.le.p(/,, c:i!.utJ & Co ... 

weich - geschmeidig - gleitsicher 

JOSEF PFISTER 

GRAZ 
Lagergasse 33 

Möbeltischlerei 
mit 

Maschinenbetrieb 

FRANZ GOSSL 
Si"iGEWERK, HOBELWERK, HOLZHANDEL 

WELS, BERNARDIN, 0. 0. 
/ 

Verei nigte 1 

Farben- und Lackfabriken I 
finster, Mack & Cie. 

Wels , 0>0. 
Tel. 3113 

* 

Alle Anstrich­

m ittel für Han­

del, Gewerbe 

und Indu strie 

in erprob ten 

Qua li täten 

(Schutzmarke 

Flamuco) 

Gummifobriksniederlage 
und Lager von Semperitbereifungen 

WIE H IV, Schleifmühlgasse 1 a 

Ruf: B 21014, Draht: Lutzgummi Wi•n 

\llilhelm Sein 
BRAUEREI 

UND 

APFELSAFT-ERZEUGUNG 

IDühlgrub - BnO fioll 
Oberöfterreidl 

____________ _..:� 

uk.äß.e.ia.lztlo.11, für die gesamte Exekutive

Ohne Anzahlung . 12 Monalsi-alen 
Ohne Zinsenzahlung 

Verlangen Sie Prospekte und Katalog 

MOBELHAUS JASSER, GRAZ, Münzgrabensir. 38 

Gendarmerie-General Dr. Josef· Kimme! 
schreibt: 

... willkommene und wertvolle Bereicherung der Fachliteratur ... 

Das österreichische Polizeirecht 
Mit einschlägigen Vorschriften und erläuternden Bemerkungen 

sowie einem Sachverzeichnis 

Herausgegeben von 
Dr. Willibald Liehr ·und Dr. Albert Markovics 

Sektlonsrat im BM. f. ln�•r•s Ministerialrat im Bundeskanzleramt 

1. Teil
Polizeibehörden u. Sicherheitsorgane 

8°. 560 Seiten. Brosch. 5 5,3.60, Ganzl<inen seb. S 63.-

\, 
II. Teil

Materielles Polizeirecht (in 2 Bänden) 
Erster Band: 8 o, 126 Seiten. Brosch. 5 91.-, Ganzleinen g<b. 106.- S 

Zw<il<r Band: so. 508 Seiten. Brosch. S 96.20, Ganzleinen geb, 112.- S 

Der 1. Teil umfaßt Organisation und Wirkungsbereich der Po­
lizeibehörden und Bundessicherheitsorgane. Der II. Teil ent­

hält alle einschlägigen G�setze, Verordnungen und Erlässe in 

ihrem geltenden Wortlaut und mit zahlreichen für die Praxis 
wichtigen Anmerkungen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder beim 
Verlag Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16 

KOHLHAUS 
AKTIEMCESELLSCHAFT ;; 

W I E N E R L A G E R- U N D 
Direktion Wien II, Handelskai 269 Telephon R 42 5 so Serie 

G e f r e i d e s p e i c h e r / K ü h 1 - u n d T i e f g e f r i e r - L a g e r h ii u s er / S f ü c kg u f m a g a z i n e / Fr e i  I a g er p I ii f z e 

Lagerung, Konservierung und Veredlung / Schi ffs- und Bahnumschlag 

UNI-ERZEUGUNGSPROGRAMM 

rf)luµik 
Bau feile zur zeitsparenden Aufbouphysik 

nodi Ing. Ems( Roller 

Einh eiflidies S!afivmaferial für Sdiule, Industrie 
und Forsdiung 

Baufeile zur Me chanik 
Bauteile zur E le ktrizifiitslehre 
Bauteile zur O ptik 

Geriife zur Sdia ffenprojeklion 

Geräte zur neuzei!lidien Experimenlalchemie 
nadi Prof. Dr. Ernst Hauer 

Experimentiergeriite 
Che mikaliensiifze 

Unlersudiungsgerä fe 
Chcmisdier Laborbedarf 

Chemikalien 

Uni v-er s i la s- Leh rmitlel-Gesell11chafl m. b. H. 

Wien 111, Beairixgas11e 32, Tel. U 18 2 27· u. U 19 O 96 

Die Anforderungen, die an die 

Gendarmeriebeamten geslelll wer­
den, verlangen nichl nur körperliche 

Tüchligkeil, sondern auch geislige 

Beweglichkeit. 

Wer sich für die Ab.schluf}prüfung 
durch ein ordenlliches Selbstsludium 
ein gediegenes Wissen aneignen 
will, der greifi nach den 

.>4�--Lehrbriefen 
für Deulsche Sprache, Geschichte und Geo­

graphie, die den gesamlen Sloff

in leichl · faßlicher Form mil vielen 
Ubungen, Auf gaben und ihren 

Lösungen bringen. Jeder Lehrgang 
umfaßt 10 Lehrbriefe. 

Auskünfte er!eill gerne die Verwaltung der

Aulim-Lehrbriefe, Wien III, Beatrixgasse 32

Übersiedeln Sie nur mit FALLENEGGER 

, Gegründet 1921 

BATTERIE­

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH 

G����� 

Salzburg, Baierhammerstraße 14 
Telephon 714 61 

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 - Fernruf A 51 4 36 • Vermittlungen werden honoriert!
lL_ ___________ ___:

. . 

{s��.��-�; 
., .,. 

Herren� und Damenbekleidifing Wäsche Krawatten 

Maßwerkstätle im Ha se Günstige Teilzahlungen

KAUFHAUS SCHWARZ, SALZBURG, Am Kranzlmarkt
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MÖBELHAUS U LLRICH, Sa I z b ur g, Paris-Lodron-Straße 9 
bietet ein reichhaltiges Lager in Wohn­

und Schlafzimmern, Küchen und Klein­

möbeln f ü r · j e d e s H e i m !

GARTENREGNER 
für Wasserleitungsan­

schluß mit feinster 

Zerstäubung für Kreis­

und Sektoreinstellung 

MOlBlE l f AlBRI K 

fR.IIDR.ICH CIR.MAK 

SCHLAFZIMMER, SPEISEZIMMER 
WOHNZIMMER 

BEQUEME TEILZAHLUNG BIS 24 MONATE 
FUR JEDES MOBEL 5 JAHRE GARANTIE 

NUR 

WIEN V, AMTSHAUSGASSE. 2, Tel. A 35463 
Zu erreichen mif den Straßenbahnlinien 6, 61, 63 

./ 

SOLEX-VERCiASER 
Generdlvertretung 

ADALBERT KISS 

Verkaufsgeschäft: 

Wien 1, Barte2nsteio9aue 4, Tel, A !14 0 71 

Einbau- und Einregullerungs-Werkstätten: 

Wien V, Wledner Hauptsir. 135, Tel. U 43 0 93 

Stiindige Ausstellung, unverbindliche 
Besichtigung, eigene Werkstätte, 

bequeme Teilzahlungsmöglichkeit 

Präzision und Sorgfalt 
sind die Erfordernisse der Brillenanpassung 

Sie erhalten alle Fassungen sowie Gläser jeder S chleif­

art, Bifokal- und F,ubgläser in Friedensqualität zu 

mäßigen Preisen rasch im großen Fachgeschäft 

M eraner S traße 

Erstklassige Prismenfeldstecher und Bezard-Kompasse für 

den Dienstgebrauch 

BAUMEISTER 

lOSCHlMIR & HllMIR 

H O C H B AtJ 

STAHLB ET O NBAU 

INDUST RIEBAU 

WIEN IX, ALSERBACHSTR. 5 

TELEPHON A 13 504 

J110� $1f(gß(M[g(e[K{
Wien Vll/62, Lerchenfelderstr. 79-81 
Telephon B 315 25 

Gesamte Sportausrüstung und Bekleidung 

AKTIENGE SE LLSCHAFT 

({}eFeinifJlY- 7ilJieneF- Yhehle/(1neiueF 
M D B E L V E R K A O F: W I E N VI, M A R I A H I L F E R S T R A S S E 31 

(YL C A P I S T R A N G A S S E l 0) TELEPHON B 20405, B 22401 

WEITGEH EN DE TEI LZ A H LUNGS MOGLICHKEIT 

K OSTENLOSE BERATUNG DURCH GES CHULTE ARCH I TEKTEN 

re durch 
1nkauf bei 

STEYR, ENGE 27 

Das Strumpf•u. Wäsche­

Spezialhaus mit den Volkspreisen 

�\\it' 
F.H.E. 

• • 

f. ff. EDEGGER-TAX

SEIT 1569 

Für Exekutiv-Beamte 3 °/0 Rabatt 

ZENTRALHEI ZUNGSBAU UND W ASSER­

VERS ORGUNG, S A NITARANLAGEN 

GRAZ, JAKOMINIPLATZ 18 T elephon 43 81 

flnton ·mu11er 
Säge- und Hobelwerk 

fflidlelborf 
Oberösterreich 

lieg.del 

WlJ R ZB U,RGER 
WELS 

Erzeugt sämtliche Ziegelsorten--

...... 
* 

FERNRUF 30 54 

RETTUNG, HILFE, BERGUNG 

IOMAH & CO. 
Tel. U 45 4 30 
IV, PRINZ-EU0EN-STR, 30 
LA U FE ND ER D I E N S T 
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MOBEL 
KAUFEN - JETZT

LEICHT GEMACHT 

durch b2sondc,:rs günstige,: T2ilzahlungsb2dingungc,:n 

Schlafzimmer, Edelfurniere, Vollrundbau . ab S 3590.­
Sd,lafzimmer, außen und innen politiert, 

1 

Luxu!au;führung . . . . . . . . . S 5580,-
Wohnzimmer mit 3türigem Schrank und Polster-

möbel , . . . . . . . . . . ab S 3490 -
Küche, elfenbein, mit neuzeitlicher Kredenz, ab S 1785.­
Schrank, 3türig, Vollrundbau, Edelfurniere, ab S 1760.­
Möbel aller Art besonders preiswert! 
Ständige Bauernstuben-Sonderschau! 

MOBELHAUS SCHUH & C HYLI K 
Bei Gendarmeriebeamten bestens eingeführt! 

W I E N VIII, B LI N D E N G A S S E NR. 7 -12 
Provinzversand 

i�t�iil-4e11, 

l�pa,lel

Bombenscheine 

SAfflUffl 
Wachstuch-lmitationspapiere, 

Bodenbelag, 

Papierservietten, 

Klosettpapiere, 

Kartonagestrei fen, 

Bunt- u. Dekorationspapiere, 
t

Tischbelag, 

Einbreitpapiere 

1 

Modernes Wertheim -Mauersafe 

Verläßlichste Sicherung gegen 
Feuer und Einbruch 
Verlangen Sie unseren Sonder­
Prospekt ! 

WERTHElffl 
Panzerltossen, Mauersafes, 
Juwelierpulle, -Tresore 
Wien X, Wlanarbergstr. 21-23, TeL U 30 5 20 

Wien J, Walllllchgasse 15, TeL B 25 305 

GUMMISOHLE MIT NAGELPROFIL #t� 




